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Das Tagesprogramm f"hrte vom Kanusportverein Leisnig (l.) "ber das D#belner Unternehmen atlantics (m.) und den DRK Kreisverband D#beln-Hainichen e. V. in Hainichen nach Freiberg in die TU Bergakade-
mie (r.). Die Themen waren Sport, Hochwasser und Katastrophenbew$ltigung, Wirtschaft und Fachkr$ftesicherung durch Zuwanderung.  Fotos: Cornelia Kluge

Die S•chsische St€€tsregierung f•hrt regelm•ûig L€n dkreisbereisungen durch, um sich ein Bild von der jeweiligen Region zu versch€‚ en und vor Ort mit den  ƒenschen ins 
Gespr•ch zu kommen. Im R€hmen einer solchen Bereisung weilte Innenminister ƒ€rkus Ulbig €m 9. Oktober in ƒittels€chsen. Begleitet wurde er von L€ndr€t Vo lker Uhlig.

Abteilung Kanu des 
Leisniger SV 90
Die erste Station f"hrte zu dem 
idyllisch gelegenen Vereinsdo-
mizil der Kanu-Freizeitsportler 
des Leisniger SV 90. Der Verein, 
dessen Auûengel#nde und Ver-
einshaus Eigentum der Stadt 
Leisnig sind, war vom Juni-
Hochwasser betroffen. Der Mi-
nister hatte sich diesen Termin 
gew"nscht, um sich selbst ei-
nen Eindruck von den Sch#den 
zu verschaffen. Das Auûenge-
l#nde konnte wegen fehlender 
Mittel bisher noch nicht wie-
der hergerichtet werden. Hier 
entstanden Sch#den im Ufer-
Bereich, Schlamm wurde durch 
das Hochwasser abgelagert und 
die Z#une rings um das Gel#n-
de zerst$rt. Im Gespr#ch mit 
dem Leisniger B"rgermeister 
Tobias Goth und dem Kanu-Ab-
teilungsleiter Thomas Katzsch-
mann wurde "ber die vorgese-
hene F$rderung der Beseitigung 
dieser Sch#den im Rahmen des  
Wiederaufbauprogramms ge-
sprochen.

D"belner Firma atlantics: 
¹Rutschen ist Businessª
In der D$belner Firma atlantics 
GmbH wurde die Delegation 
von Gesch#ftsf"hrer Thomas 
B"chel und Techniker Ren% 
Clausnitzer begr"ût. Die ur-
spr"ngliche Firma atlantics, 
die sich mit Im- und Export von 
Spielwaren besch#ftigte, wurde 
bereits 1992 gegr"ndet. Sp#ter 
wurden dann Rutschen her-
gestellt und seit 2003 besteht 
das Unternehmen atlantics in 
der jetzigen Struktur. 30 Mit-
arbeiter stellen Erlebnis-, Was-
ser- und Rettungsrutschen aus 
Edelstahl her und zwar von der 
Konstruktion bis zur Fertigung. 
Der Vertrieb erfolgt europaweit 
sowie in die USA und Singapur. 
So bestellte  beispielsweise 
auch die Autorin der Harry-Pot-
ter-B"cher bei dem D$belner 
Unternehmen zwei Rutschen. 
Bei jeder produzierten Rutsche 
handelt es sich um ein Unikat. 
¹Hier wurde auf dem Markt 
eine Nische gefunden und die-
se auch erfolgreich besetztª, 

zeigte sich Landrat Volker Uhlig 
beeindruckt. 
 
DRK Kreisverband 
D"beln-Hainichen e. V. 
Die n#chste Station der eint#-
gigen Bereisung f"hrte nach 
Hainichen zum DRK-Kreisver-
band D$beln-Hainichen e. V. 
¹Unser Verband ist nicht groû, 
aber leistungsstarkª, so begann 
der Kreisgesch#ftsf"hrer J$rg 
Hirschel seine Ausf"hrungen 
zur Vorstellung des Vereins, 
der sowohl im Bereich des 
Rettungsdienstes als auch im 
ehrenamtlichen Bereich des 
Katastrophenschutzes im Land-
kreis t#tig ist. Dar"ber hinaus 
betreibt der Verein drei P ̄ege-
heime, ist im ambulanten P ̄e-
gedienst sowie im Bereich der 
Kinderbetreuung t#tig. Als Leis-
tungserbringer im Rettungs-
dienst werden die Bereiche D$-
beln und Hainichen abgedeckt. 
¹Verl#ssliche Struktureinheiten 
und wirtschaftliche Leistungs-
f#higkeit hat der Kreisverband 
D$beln-Hainichen immer wie-

der in menschlichen Notlagen 
bewiesen, so beispielsweise 
als es um die Hilfe f"r Polen im 
Jahr 2011 ging oder w#hrend 
des Hochwassers. Die ehren-
amtliche T#tigkeit der DRK-
Mitglieder ist eine wichtige 
S#ule im Katastrophenschutzª, 
unterstrich der Landrat.

TU Bergakademie Freiberg: 
Willkommenskultur
¹Die Zuwanderung quali® zier-
ter Arbeitskr#fte gewinnt zu-
nehmend an Bedeutungª, so 
Innenminister Markus Ulbig zu 
Beginn der Gespr#chsrunde 
mit ausl#ndischen Studieren-
den, Promovenden und Mitar-
beitern der Technischen Uni-
versit#t (TU) Bergakademie in 
Freiberg. Ulbig: ¹Ziel ist es, 
ausl#ndische Studierende f"r 
den s#chsischen Arbeitsmarkt 
zu gewinnen. Zuwanderung 
ist ein wichtiger Baustein zur 
Fachkr#ftesicherung.ª Zur 
Aufnahme quali® zierter Zu-
wanderer nimmt der Landkreis 
Mittelsachsen am Pilotprojekt 

AKZESS (Ausl#ndische Fach-
Kr#fte-Zuwanderung ef® zient 
und sensibel steuern) teil, wel-
ches das Ziel hat, das notwen-
dige Verwaltungsverfahren zu 
beschleunigen. J$rg H$llm"l-
ler, Gesch#ftsbereichsleiter 
im Landratsamt, informierte, 
dass in diesem Rahmen 2013 
bisher 127 Antr#ge gestellt 
wurden und davon 64 einen 
direkten Bezug zur TU Berg-
akademie Freiberg hatten. 
Auûerdem hat der Freistaat 
Sachsen, ebenfalls zur Verein-
fachung der Verfahren, sein 
Serviceangebot  erweitert. 
So k$nnen Aufenthaltstitel 
schneller vergeben und nach 
und nach immer mehr H"rden 
f"r die Zuwanderung moti-
vierter Fachkr#fte abgebaut 
werden. Um zuk"nftig besser 
auf Fragen und Probleme der 
ausl#ndischen Studierenden in 
Freiberg eingehen zu k$nnen, 
schlug Landrat Volker Uhlig ei-
nen Dialog zwischen TU, aus-
l#ndischen Studierenden und 
der Ausl#nderbeh$rde vor. 
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Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, 
sich durch eine Impfung gegen  
Inß uenzaviren zu schŸtzen. 
Nach der Impfung dauert es 
etwa zehn bis vierzehn Tage 
bis der Impfschutz aufgebaut 
ist. Gerade das wechselhafte, 
feuchte Wetter begŸnstigt das 
ãEinnistenÒ der Viren in die 
Schleimhautzellen zunŠchst in 
die der Atemwege. Von dort 
ausgehend treten sie den Weg 
durch den Kšrper an und kšn-
nen unter UmstŠnden andere 
Organsysteme schŠdigen. Die 
SŠchsische Impfkommission 
(SIKO) empÞ ehlt die jŠhrliche 
Grippeschutzimpfung fŸr alle 
Altersgruppen ab dem vollen-
deten sechsten Lebensmonat. 
Besondere Dringlichkeit zur 
Impfung besteht bei medizi-
nischem Personal, chronisch 

Kranken, Personen mit angebo-
renen oder erworbenen Immun-
defekten, Personen Ÿber dem 
60. Lebensjahr, Schwangeren, 
Bewohnern von Alten- und Pß e-
geheimen, BerufstŠtigen mit 
hohem Publikumsverkehr und 
Personen mit direktem Kontakt 
zu Geß Ÿgel und Wildvšgeln. 
Akut Þ eberhafte Infekte mit 
Temperaturen Ÿber 38,5 Grad 
Celsius stellen eine Kontraindi-
kation dar. Menschen, die be-
reits einen Atemwegsinfekt ha-
ben, sollten mit ihrem Hausarzt 
besprechen, ob es sinnvoll ist, 
trotz einer ErkŠltung zu impfen. 
Das ist vom Einzelfall abhŠngig. 
Typische Grippesymptome sind 
ein relativ plštzlicher Beginn 
mit Fieber, Kopf- und Glieder-
schmerzen, Husten, aber we-
niger mit Schnupfen.  Grund-

sŠtzlich ist 
der Hausarzt 
der erste An-
sprechpart-
ner fŸr die 
Impfung. Die 
Gesetzliche 
Krankenver-
s i c h e r u n g 
Ÿbernimmt 
die Kosten.  Eine Impfung ruft 
keine Grippe hervor. Allerdings 
kšnnen fŸr kurze Zeit �  ein bis 
zwei Tage � grippeŠhnliche Zei-
chen auftreten wie Abgeschla-
genheit, leichte Temperatur-
erhšhung. Dies sind bekannte 
Nebenwirkungen, in der Regel 
harmlos und als Hinweis zu 
werten, dass sich der Kšrper 
mit dem injizierten Antigen 
auseinandersetzt. Das Ge-
sundheitsamt empÞ ehlt in der 

Grippesaison: HŠnde schŸtteln 
vermeiden, šfter die HŠnde 
waschen, niemanden anhusten 
oder anniesen, sich nicht an-
husten oder anniesen lassen, 
Bewegung an frischer Luft, das 
Zimmer mehrmals sto§lŸften, 
wettergerechte Kleidung tra-
gen sowie ausreichend Obst 
und GemŸse essen. 

Weitergehende und aktuelle 
Informationen unter www.rki.de 

und www.influenza.de 

Entsorgungsregion BurgstŠdt: 
In der Zeit vom 18. bis 29. 
November 2013  werden 
alle blauen Papiertonnen in 
den StŠdten und Gemeinden 
BurgstŠdt, Clau§nitz, Hart-
mannsdorf, Lichtenau (nur die 
Ortsteile Auerswalde, Garns-
dorf, Merzdorf, Nieder- und 
Oberlichtenau), MŸhlau, Taura 
sowie die Ortsteile Altenhain, 
Hausdorf und MŸhlbach der 
Stadt Frankenberg mit einem 
Chip nachgerŸstet. Im glei-
chen Zeitraum werden alle 
RestabfallbehŠlter (schwarze 
Tonne) gegen neue getauscht. 
Die GrundstŸckseigentŸmer 
werden angeschrieben.

Entsorgungsregion Mittweida: 
Vom 25. Nobember bis 23. 
Dezember 2013 werden in 
den StŠdten und Gemeinden 
Altmittweida, Frankenberg 
(ohne Altenhain, Hausdorf, 
MŸhlbach), Hainichen, Krieb-
stein, Lichtenau (nur die Orts-
teile Biensdorf, Krumbach, 
Ottendorf), Mittweida, Ros-
sau, Striegistal alle Papier- 
und  Restabfalltonnen gegen 
neue getauscht. 

Entsorgungsregion Rochlitz: 
Vom 5. bis 23. Dezember 2013  
werden in den StŠdten und 
Gemeinden Erlau, Gerings-
walde, Kšnigsfeld, Kšnigshain-
Wiederau, Lunzenau, Penig, 
Rochlitz, Seelitz, Wechselburg 
und Zettlitz alle Restabfallbe-

hŠlter durch neue ersetzt. Die 
ChipnachrŸstung der Papier-
tonnen beziehungsweise ein 
erforderlicher Tausch gegen 
neue BehŠlter in den genann-
ten StŠdten/Gemeinden wird 
Anfang 2014 durchgefŸhrt. 

Grund der UmrŸstungen
Der Tausch der BehŠlter und die 
ChipnachrŸstungen erfolgen im 
Rahmen der Vereinheitlichung 
der Abfallwirtschaft des Land-
kreises Mittelsachsen. FŸr die 
BŸrger fallen keine Kosten an. 
Um einen reibungslosen Ablauf 
zu gewŠhrleisten und mšg-
lichst alle BehŠlter zu errei-
chen, sind die Entsorger auf 
UnterstŸtzung aller angewie-
sen. Deshalb wird darum ge-
beten, die ErlŠuterungen des 
Ablaufs in den GemeindeblŠt-
tern, dem Mittelsachsenkurier 
und in den Anschreiben an die 

GrundstŸckseigentŸmer zu be-
achten.  Werden neue BehŠlter 
geliefert, enthalten diese In-
formationsblŠtter.

GrundstŸckseigentŸmer 
prŸfen Anschrift
Um die PapierbehŠlter mit dem 
richtigen Chip auszustatten, 
ist der Entsorger auf die Un-
terstŸtzung der GrundstŸcks-
eigentŸmer angewiesen. Diese 
werden rechtzeitig von der EKM 
und der Arbeitsgemeinschaft 
Abfallentsorgung Mittelsachsen 
angeschrieben. Im Schreiben 
beÞ nden sich Aufkleber mit der 
Anschrift des GrundstŸcks. Die 
GrundstŸckseigentŸmer prŸfen 
bitte, ob die aufgedruckte Ad-
resse richtig ist und kleben die-
se auf den Deckel der Papier-
tonne. Damit wird abgesichert, 
dass die Teams die jeweiligen 
PapierbehŠlter mit dem richti-

gen Chip ãverheiratenÒ und in 
Zukunft die Blaue Tonne dem 
richtigen Standort zugeordnet 
werden kann.

Austausch von BehŠltern �  
alt gegen neu
Sofern ein Austausch von BehŠl-
tern erfolgt, werden die neuen 
BehŠlter zirka ein bis zwei Tage 
vor dem Entleerungstermin  
aufgestellt. In den BehŠltern 
liegen InformationsblŠtter zur 
weiteren ErlŠuterung der Ab-
lŠufe. 
Fragen beantwortet fŸr das 
Entsorgungsgebiet BurgstŠdt: 
Johannes Fehr GmbH & Co. KG, 
Telefon 03724 13010 und
fŸr die Entsorgungsgebiete 
Mittweida und Rochlitz: Fehr 
Umwelt Ost GmbH, Telefon 
03727 94240 und die EKM Ent-
sorgungsdienste Kreis Mittel-
sachsen GmbH.

Impfs�ison gegen In” uenz� h�t begonnen

Chipn�chrüstung bei P�piertonnen/Aust�usch von P�pier- und Rest�bf�lltonnen

Kommunik�tionspl�ttform für Unternehmer 

3. �ittels�chsenforum
ŒRessourcen � gelebte ��chh�ltigkeit• 
5. November 2013, ab 15.30 Uhr 
Seminar- und Tagungszentrum Waldheim

Unsere etw�s �ndere Kommunik�tionspl�ttform erw�rtet Sie mit einer �ischung �us �esse, Impulsrefer�ten 
und n�türlich dem gegenseitigen Kennenlernen. Im ��rkt der Inform�tionen stellen sich unter �nderem die 
Industrie und H�ndelsk�mmer �ittels�chsen und die Arbeitskreise Schule-�irtsch�ft �us dem L�ndkreis vor. 
Die Impulsrefer�te besch�ftigen sich mit dem Them� Œ��chh�ltigkeit•, denn viele Beispiele und �ittels�chsens 
wirtsch�ftliche Eckd�ten zeigen, d�ss ��chstum und n�chh�ltiges �irtsch�ften kein �iderspruch sind. Die 
Teiln�hme ist für Unternehmen und Institutionen kostenfrei. 
Anmeldungen unter region�lm�n�gement@l�ndkreis-mittels�chsen.de
Aktuelle Inform�tionen zum 3. �ittels�chsen-Forum unter Œ�irtsch�ftsregion �ittels�chsen• �uf 
www.f�cebook.com  und unter www.wirtsch�ft-in-mittels�chsen.de/service/�ktuelles
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Das grŸne ãLÒ auf wei§em 
Grund ist das Kennzeichen 
fŸr den Lutherweg. Der Tou-
rismusverband ãSŠchsisches 
Burgen- und HeidelandÒ (TV 
SBuHL) hat am 30. Septem-
ber erstmals die Wegweiser, 
die den Lutherweg in Sachsen 
beschildern werden, der …f-
fentlichkeit vorgestellt. Als 
Musterstandort wurde dafŸr 
Dšbeln gewŠhlt. Hans-Joachim 
Egerer, OberbŸrgermeister der 
Stadt Dšbeln, und Dr. Manfred 
Graetz, Vorsitzender des Tou-
rismusverbandes ãSŠchsisches 
Burgen- und HeidelandÒ e. V. 
enthŸllten die Wegweiser auf 
dem Obermarkt der Mulde-
stadt. Dšbeln ist eine der 26 

Kommunen, die am Lutherweg 
in Sachsen liegen. ãWir ha-
ben uns zeitig darum bemŸht, 
an der Route des SŠchsischen 
Lutherweges zu liegenÒ, so 
der OberbŸrgermeister. ãNun  
hei§en wir die GŠste herzlich 
willkommen.Ò Mit den ersten 
Wanderschildern ist die nŠchs-
te Etappe zur Fertigstellung 
des Lutherweges in Sachsen 
erreicht. ZusŠtzlich zur Be-
schilderung der Wegstrecke 
werden insgesamt 42 Infor-
mationstafeln am Weg in den 
Partnerkommunen aufgestellt. 
Neben einer †bersichtskarte 
zum Verlauf des Lutherweges 
informieren die Tafeln Ÿber Se-
henswŸrdigkeiten und die re-

formatorische Bedeutung der 
Lutherwegorte. Der Lutherweg 
in Sachsen hat eine LŠnge von 
rund 550 Kilometern und ist Teil 
des Mitteldeutschen Luther-
weges, der die BundeslŠnder 
Sachsen-Anhalt, ThŸringen und 
Sachsen verbinden soll. Um die 
Wiedererkennung zu ermšg-
lichen, ist in Abstimmung mit 
der Lutherweg-Gesellschaft e. 
V. die Wort-Bild-Marke ãLÒ als 
einheitliches Symbol fŸr die 
Schilder gewŠhlt worden. Der 
Lutherweg in Sachsen fŸhrt auf 
bereits vorhandenen Wander-
wegen entlang. ãDie genaue 
WegfŸhrung ist in Zusammen-
arbeit mit den Partnerkom-
munen festgelegt wordenÒ, 

sagt Dr. Katharina Sparrer, Ge-
schŠftsfŸhrerin des Tourismus-
verbandes ãSŠchsisches Bur-
gen- und HeidelandÒ e. V. Der 
SŠchsische Lutherweg ist als 
Rundweg konzipiert. Er verbin-
det die WirkungsstŠtten Martin 
Luthers und der Reformation. 
Um den Lutherweg und seine 
Besonderheiten zu entdecken, 
hat der Tourismusverband 
ãSŠchsisches Burgen- und Hei-
delandÒ e. V. bereits verschie-
dene Karten herausgegeben. Es 
gibt inzwischen eine Karte fŸr 
Radfahrer sowie fŸr Motorrad-
touren. Eine Wanderkarte mit 
detaillierten Beschreibungen 
der Wegstrecke ist in Arbeit. 
 (TV SBuHL)

Internet 
www.saechsisches-

burgenland.de
www.lutherweg-sachsen.de

Gymnasium BurgstŠdt �  
100 Jahre Schule im 
Gymnasium ãWir feiern 
ein Fest der FreudeÒ
100 Jahre Schule am Standort 
des Gymnasiums BurgstŠdt 
weisen auf eine lange schuli-
sche Tradition hin. Aus Anlass 
der 100. Wiederkehr der Fer-
tigstellung, Weihe und Inbe-
triebnahme der Zentralschule 
BurgstŠdt, heute Gymnasium 
BurgstŠdt, fanden im Zeit-
raum vom 2. bis 13. Oktober  
vielfŠltige Veranstaltungen 
fŸr SchŸler, Ehemalige sowie 
fŸr die …ffentlichkeit statt. 
Auftakt der Feierlichkeiten 
bildete ein gro§es Schulfest 
fŸr die SchŸler, organisiert von 
den SchŸlern. Hier wurde un-

ter anderem die neue Schul-
fahne gehisst sowie das Schul-
maskottchen, die schlaue 
Eule GYBU, vorgestellt. Unter 
dem Motto ãSchule im Wandel 
der ZeitenÒ šffnete die Ein-
richtung am 5. Oktober zum 
Tag der offenen TŸr ihre Pfor-
ten. Viele Besucher und GŠste, 
darunter auch eine Abordnung 
des Schulkomplexes Pyskowi-
ce aus dem polnischen Part-
nerlandkreis Gleiwitz sowie 
ehemalige SchŸler und Lehrer 
nahmen die  Gelegenheit wahr, 
um das Schulobjekt und seine 
Geschichte genauer unter die 
Lupe zu nehmen. Der Festakt 
�  der eigentliche Hšhepunkt 
der Feierlichkeiten �  fand 
am 8. Oktober, genau 100 

Jahre nach der Schuleršff-
nung, statt. Kultusministerin 
Brun hild Kurth, welche selbst 
aufgrund ihrer persšnlichen 
beruß ichen Laufbahn mit der 
Einrichtung sehr eng verbunden 
ist, sprach ein Gru§wort. Land-
rat Volker Uhlig sagte in seiner 
Rede zu, dass der Landkreis 
als SchultrŠger auch kŸnftig 
die moderne und zeitgemŠ§e 
Ausstattung des Gymnasiums 
unterstŸtzen werde. Es sollen 
optimale Voraussetzungen fŸr 
das Lehren und Lernen vorhan-
den sein, damit das Lernen die 
erforderliche Freude bereitet 
und die SchŸler gut vorbereitet 
ihren weiteren Weg durch das 
Leben gestalten kšnnen. Den 
Abschluss der Feierlichkeiten 

bildete am 13. Oktober ein ge-
meinsamer Festgottesdienst in 
der Stadtkirche.

Internet www.gybu.de

Wo landen die Luftballons?
In besonderer Weise bedankten 
sich kŸrzlich die FŸnftklŠss-
ler des Rochlitzer Johann-
Mathesius-Gymnasiums bei 
dem Unternehmen Hoch- 
und Tiefbau Rochlitz GmbH. 
So herrschte am Vormittag 
des 26. September reges 
Treiben auf dem Betriebshof 
der Firma. Die neuen Gym-
nasiasten bedankten sich 
mit einem kleinen musikali-
schen Programm fŸr die ihnen 
Ÿbergebenen roten T-Shirts, 
die sowohl die Farbe des Por-

phyrs der Rochlitzer Region 
als auch die Zugehšrigkeit 
zum Johann-Mathesius-Gym-
nasium symbolisieren. Neu 
am Gymnasium aufgenom-
mene SchŸler erhalten in je-
dem Schuljahr dieses T-Shirt 
Ÿberreicht.
Zum Abschluss der Veranstal-
tung stiegen porphyrfarbene 
Luftballons in den Herbst-
himmel. Jeder FŸnftklŠssler 
hatte an seinem Ballon einen 
Zettel mit seiner Anschrift 
befestigt. Nun warten sie auf 
Post und wetteifern, welcher 
Ballon den weitesten Weg zu-
rŸckgelegt hat. †ber RŸck-
meldungen wŸrden sich die 
SchŸler sehr freuen. 
 Internet www.mathesius.de 

Zweites Sinfoniekonzert 
Am 24. Oktober,  19:30 Uhr in 
der Freiberger Nikolaikirche 
und am 25. Oktober,  20:00 
Uhr in der Dšbelner St.-Nico-
lai-Kirche leitet Raoul GrŸneis 
das zweite Sinfoniekonzert 
der MittelsŠchsischen Philhar-
monie. Unter dem Motto ãdie 
Zeit, die ist ein sonderbar 
DingÒ, das bei Hugo von Hof-
mannsthal entlehnt ist, erklin-
gen drei Werke aus den jeweils 
ersten Jahrzehnten des 18., 
19. und 20. Jahrhunderts von 
Fran•ois Couperin, FrŽdŽric 
Chopin und Maurice Ravel. 

Konzert im Stadtpark
Am 6. November,  19:30 Uhr, 

lŠdt das MittelsŠchsische 
Theater in den Frankenber-
ger Stadtpark ein. Unter dem 
Titel ãWenn es Abend wirdÒ 
erklingen Werke von Richard 
Wagner, Johann Strau§ und 
Emmerich K‡lm‡n. Auf dem 
Programm stehen unter an-
derem OuvertŸren aus ãTann-
hŠuserÒ, ãDer Zigeunerba-
ronÒ und ãGrŠÞ n Mariza". 

MŠrchensaison beginnt 
Mit den ãVerzauberten BrŸ-
dernÒ beginnt am 4. Novem-
ber,  10:00 Uhr im Freiberger 
Theater die diesjŠhrige MŠr-
chensaison; in Dšbeln gibt es 
ab dem 14. November  das 
MŠrchenmusical ãFrau Hol-

leÒ. Beide In-
szenierungen 
werden bis 
Ende Dezem-
ber vielfach 
gespielt.

Das komplet-
te Programm 
kann im In-
ternet unter 
www.mittel-
saechsisches-
t h e a t e r. d e  
nachgelesen 
werden.
 

(MittelsŠchsi-
sches Theater)

Die ersten �egweiser für den Lutherweg in S�chsen stehen in Döbeln

Schulen: Jubil�um in Burgst�dt und Luftb�llon�ktion in Rochlitz

The�ter: Die ��rchens�ison beginnt

Ende September erfolgte die Einwei-
hung des ersten Beschilderungsstand-
ortes in Dšbeln. Foto: TV SBuHL

Bek�nntm�chung.

Der Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk 
Chemnitz, verŠu§ert auf dem Wege der šffentli-
chen Ausschreibung die im Gemeindeterritorium 
gelegene(n) Kleinwaldß Šche(n):

Stadt/   FlŠche
Gemeinde Gemarkung FlurstŸck (ha)          
Striegistal Berbersdorf 1039 0,5240
Striegistal Berbersdorf 632c 0,4389
Gro§schirma Obergruna 529 0,8414
Gro§schirma Obergruna 539 0,5213
Flšha Flšha 752/1 1,0444
Frankenstein Memmendorf 449 0,9056
Oberschšna BrŠunsdorf 599 1,0760
Oberschšna BrŠunsdorf 591a 1,1550
Oberschšna BrŠunsdorf 591/2 0,5802
Oberschšna Wegefarth 546/1 1,3926
Leubsdorf Leubsdorf 1243 0,0800
Leubsdorf Leubsdorf 1247 0,2400
Leubsdorf Leubsdorf 1288 0,1085
Flšha Flšha 717 0,9600
Geringswalde Geringswalde 577 0,5500
Geringswalde Geringswalde 578/2 0,4394
Kriebstein Ehrenberg 510e 0,4819
Lunzenau Cossen 58 0,1690

Lunzenau Cossen 104 1,9920
Lunzenau Cossen 103/1 1,0086
Lunzenau Cossen 103/2 0,0014
Lunzenau Cossen 105/1 1,6835

Die Verkaufsexposes mit weiterfŸhrenden 
Angaben zu den Objekten kšnnen bis zum 
18.11.2013  beim Staatsbetrieb Sachsenforst, 
Forstbezirk Chemnitz, Am Landratsamt 3, Haus 
5, 09648 Mittweida, gegen einen Unkostenbei-
trag von 5 Euro je Objekt bzw. per E-Mail (dann 
kostenfrei) angefordert werden. 

Ebenso kšnnen Sie sich die Unterlagen im In-
ternet unter www.sachsenforst.de unter der 
Rubrik Angebote/Leistungen/Ausschreibungen 
herunterladen.

Ansprechpartner im Forstbezirk ist Herr Graf 
(Tel.: 03727 956 623).
E-Mail: andreas.graf@smul.sachsen.de

Staatsbetrieb Sachsenforst, 
Forstbezirk Chemnitz

Ö� entliche Bek�nntm�chung
Verk�uf l�ndeseigener Kleinw�ld”  �chen

�itteilungen und Amtliche Bek�nntm�chung.
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Beschluss KT 396/26./13 - abgelehnt
Vorlage KT 361/13 
WeiterfŸhrender Antrag der Fraktion Freie WŠhler 
Mittelsachsen: Der Beschlussvorschlag wird ausge-
setzt und die Verwaltung wird im Punkt 2 des Be-
schlussvorschlages der Vorlage beauftragt, gemein-
sam mit der Vereinigten Gesundheitseinrichtung 
Freiberg (VGE) ein Alternativkonzept mit dem Ziel 
der Standorterhaltung in Frankenberg zu erarbeiten 
mit dem zeitlichen Limit von 6 Wochen.

Beschluss KT 397/26./13
Vorlage KT 361/13
WeiterfŸhrender Antrag der Verwaltung: 
ErgŠnzung um Punkt 4. und 5. zum Beschlussvor-
schlag der Vorlage
4. Der Kreistag weist die Vertreter des Landkrei-

ses Mittelsachsen an, in der Gesellschafterver-
sammlung der Landkreis Mittweida Kran kenhaus 
gGmbH einen Verkauf der Immobilie Krankenhaus 
Frankenberg an die Stadt Frankenberg zum sym-
bolischen Preis von 1,00 Euro mit entsprechender 
Sanierungsverpß ichtung zu beschlie§en.

5. Der Kreistag weist die Vertreter des Landkreises 
Mittelsachsen weiterhin an, in der Gesellschafter-
versammlung der Landkreis Mittweida Kranken-
haus gGmbH zu beschlie§en, nach Sanierung   der  
Immobilie  durch  die  Stadt  Frankenberg  den  
Betrieb  des Krankenhauses in Frankenberg zu 
wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen wieder 
aufzunehmen.

Beschluss KT 398/26./13 - abgelehnt
Vorlage KT 361/13
WeiterfŸhrender Antrag der Fraktion Die Linke. 
Der Punkt 2. der vorgelegten Vorlage wird ergŠnzt:
2. Der Kreistag stimmt dem von der Landkreis Mitt-

weida Krankenhaus gemeinnŸtzige GmbH erstell-
ten Standortkonzept mit Stand vom 16.08.2013 zu 
unter zeitlich baubedingter mšglicher begrenzter 
Verlagerung.

Beschluss KT 399/26./13
Vorlage KT 361/13
WeiterfŸhrender Antrag der Fraktion CDU/RBV
Der Punkt 2. der vorgelegten Vorlage wird ergŠnzt:
2. Der Kreistag stimmt dem von der Landkreis Mitt-

weida Krankenhaus gemeinnŸtzige GmbH erstell-
ten Standortkonzept mit Stand vom 16.08.2013 zu 
und der zeitlich begrenzten Verlagerung wŠhrend 
der Bauzeit.

Beschluss KT 400/26./13
Vorlage KT 361/13
1.  Der Kreistag Mittelsachsen nimmt die umfassen-

de Unterrichtung Ÿber die Chancen und Risiken 
des Standortkonzeptes der Landkreis Mittweida 
Krankenhaus gemeinnŸtzige GmbH sowie dessen 
Auswirkungen auf die private Wirtschaft zustim-
mend zur Kenntnis.

2. Der Kreistag stimmt dem von der Landkreis 
Mittweida Krankenhaus gemeinnŸtzige GmbH 
erstellten Standortkonzept mit Stand vom 
16.08.2013 zu und der zeitlich begrenzten Ver-
lagerung wŠhrend der Bauzeit.

3.  Die Vertreter des Landkreises Mittelsachsen in 
der Gesellschafterversammlung werden ange-
wiesen, dem Standortkonzept zuzustimmen und 
dessen Umsetzung zu veranlassen.

4. Der Kreistag weist die Vertreter des Landkrei-
ses Mittelsachsen an, in der Gesellschafterver-
sammlung der Landkreis Mittweida Krankenhaus 
gGmbH einen Verkauf der Immobilie Kranken-
haus Frankenberg an die Stadt Frankenberg zum 
symbolischen Preis von 1,00 Euro mit entspre-
chender Sanierungsverpß ichtung zu beschlie§en.

5. Der Kreistag weist die Vertreter des Landkreises 
Mittelsachsen weiterhin an, in der Gesellschaf-
terversammlung der Landkreis Mittweida Kran-
kenhaus gGmbH zu beschlie§en, nach Sanierung 
der Immobilie durch die Stadt Frankenberg den 
Betrieb des Krankenhauses in Frankenberg zu 
wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen wieder 
aufzunehmen.

Beschluss KT 401/26./13
Vorlage KT 362/13
Der Kreistag Mittelsachsen beschlie§t die Entlas-
tung des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Dš-
beln fŸr das GeschŠftsjahr 2012.

Beschluss KT 402/26./13
Vorlage KT 363/13
Der Kreistag Mittelsachsen beschlie§t, den maximal 
ausschŸttungsfŠhigen Bruttobetrag der Kreisspar-
kasse Dšbeln in Hšhe von 434.834,61 Euro fŸr das 
GeschŠftsjahr 2012 an den TrŠger auszuschŸtten. 
Der den ausschŸttungsfŠhigen Betrag Ÿbersteigende 
Gewinn in Hšhe von 144.944,87 Euro wird gemŠ§ ¤ 
27 Abs. 5 des Gesetzes Ÿber das šffentlich-rechtli-
che Kreditwesen im Freistaat Sachsen der Sicher-
heitsrŸcklage der Sparkasse zugefŸhrt.

Beschluss KT 403/26./13
Vorlage KT 364/13
Der Kreistag Mittelsachsen verweist den Haushalts-
planentwurf 2014 in die Fraktionen und AusschŸsse 
mit der Bitte um Beratung.

Beschluss KT 404/26./13
Vorlage KT 365/13
Der Kreistag beschlie§t die Satzung Ÿber die Ab-
fallwirtschaft im Landkreis Mittelsachsen �  Abfall-
wirtschaftssatzung (Aws) mit In-Kraft-Treten zum 
01.01.2014.

Beschluss KT 405/26./13
Vorlage KT 366/13
Der Kreistag des Landkreises Mittelsachsen nimmt 
die GebŸhrenkalkulation fŸr die Kalkulationsperio-

de 2014 bis 2015 fŸr den Landkreis Mittelsachsen 
billigend zur Kenntnis.

Beschluss KT 406/26./13
Vorlage KT 367/13
Der Kreistag beschlie§t die Satzung Ÿber die Erhe-
bung der AbfallentsorgungsgebŸhren im Landkreis 
Mittelsachsen Ð AbfallgebŸhrensatzung (Ags) mit In-
Kraft-Treten zum 01.01.2014.

Beschluss KT 407/26./13
Vorlage KT 368/13
1.  Der Kreistag Mittelsachsen beschlie§t die als An-

lage1) beigefŸgte Neufassung des Gesellschafts-
vertrages der Landkreis Mittweida Krankenhaus 
gGmbH.

2. Die Vertreter des Landkreises Mittelsachsen in 
der Gesellschafterversammlung werden ange-
wiesen, der Neufassung des Gesellschafterver-
trages der Landkreis Mittweida Krankenhaus 
gGmbH zuzustimmen.

3. Der Kreistag ermŠchtigt den Landrat, im Rahmen 
des Genehmigungs- und Eintragungsverfahrens 
notwendig werdende €nderungen des Gesell-
schaftsvertrages vorzunehmen, sofern diese €n-
derungen nicht wesentlich sind.

Beschluss KT 408/26./13
Vorlage KT 369/13
Der Beschluss des Kreistages Mittelsachsen vom 18. 
September 2008 Nr. KT 36/02./08 zur Entsendung 
von Mitgliedern in den Aufsichtsrat der Landkreis 
Mittweida Krankenhaus gGmbH wird aufgehoben.

Beschluss KT 409/26./13
Vorlage KT 369/13
Der Kreistag wŠhlt folgende Mitglieder fŸr den 
Aufsichtsrat der Landkreis Mittweida Krankenhaus 
gGmbH:
1. Volker Uhlig
2. Matthias Damm
3. Elgine Tur de la Cruz
4. Axel Buschmann
5. Kerstin Arndt
6. Uwe Liebscher

Beschluss KT 410/26./13
Vorlage KT 369/13
Die KreistagsbeschlŸsse 408/26./13 (Aufhebung KT 
Ð Beschluss 36/02./08) und 409/26./13 (Neuwahl 
Mitglieder Aufsichtsrat LMK gGmbH) werden erst 
mit dem In-Kraft-Treten der Neufassung des Gesell-
schaftervertrages der Landkreis Mittweida Kranken-
haus gGmbH (Vorlage KT 368/13) wirksam.

Beschluss KT 411/26./13
Vorlage KT 370/13
Der Kreistag beschlie§t, den Gesellschafteranteil 
der Gro§en Kreisstadt Brand-Erbisdorf an der GrŸn-
der- und Innovationszentrum Freiberg/Brand-Er-

bisdorf GmbH (GIZeF) als Gesellschafter Landkreis 
Mittelsachsen zu Ÿbernehmen.
Er ŸbertrŠgt dem Landrat die Vollmacht, als Ge-
sellschafter des Landkreises Mittelsachsen, die 
entsprechenden Verhandlungen zu fŸhren und die 
†bernahme zu vollziehen.

Beschluss KT 412/26./13
Vorlage KT 371/13
Der Kreistag wŠhlt folgende Personen in den Kreis-
wahlausschuss und bestimmt damit gleichzeitig die 
Anzahl der Beisitzer nebst Stellvertreter mit jeweils 
6 Personen fŸr die Kreistagswahl am 25. Mai 2014:

Peter Schubert �  Vorsitzender des Kreiswahlaus-
schusses
Steffen Liebich �  stellv. Vorsitzend des Kreiswahl-
ausschusses

Beisitzer: Stellvertreter:
Jšrg HšllmŸller Klaus Kaden
Johann Haupt Volkmar Hanke
Gerd Schšnberg Danilo Winkler
Tom Teubner Karl-Heinz Wei§e
Petra Seidel Heike Nollau
Dr. Rainer Sennewald Dr. Albrecht Tolke

Beschluss KT 413/26./13
Vorlage KT 372/13
Der Kreistag beschlie§t, den Landrat im Rahmen 
eines šffentlichen Ausschreibungsverfahrens zur 
Vergabe der Leistung �  Unterbringung und Betreu-
ung von Asylbewerbern und anderen auslŠndischen 
FlŸchtlingen in einer Gemeinschaftsunterkunft zu 
ermŠchtigen, dem wirtschaftlichsten Bieter den 
Zuschlag zu erteilen. Diese ErmŠchtigung gilt nur, 
wenn die Vergabe im zustŠndigen regulŠren Aus-
schuss aus terminlichen GrŸnden nicht mšglich ist.

Beschluss KT 414/26./13
Vorlage KT 373/13
Der Kreistag wŠhlt auf Vorschlag des Kreisjugend-
ringes Mittelsachsen e. V. Frau Peggy Behring-Mo-
thes fŸr den Rest der Wahlzeit in den Jugendhilfe-
ausschuss.

Beschluss KT 415/26./13
Vorlage KT 374/13
Der Kreistag wŠhlt auf Vorschlag der im Kreisgebiet 
wirkenden Sportjugend des anerkannten TrŠgers 
der freien Jugendhilfe, Kreissportbund Mittelsach-
sen e. V., Herrn Michael Matschos fŸr den Rest der 
Wahlzeit in den Jugendhilfeausschuss. 
Als Stellvertreter wird Herr Michael Jubelt gewŠhlt.

1) zur Vorlage

Volker Uhlig
Landrat

Beschlüsse des Kreist�ges �ittels�chsen vom 25. September 2013

VerlŠngerung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur 
Einleitung von Abwasser in den MŸnzbach und der 
Genehmigung zum Weiterbetrieb der Abwasseranla-
gen der Molkerei Hainichen-Freiberg GmbH & Co.KG 
am Firmensitz und Produktionsstandort in Freiberg 
AZ.: 23.3-692.214.4-180-001/13

GemŠ§ ¤ 3a UVPG vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), 
in derzeit aktuell geltender Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht: Die Molkerei Hainichen-Freiberg 
GmbH & Co.KG (MHF), Leipziger Str. 48 in 09599 
Freiberg, betreibt auf dem FirmengelŠnde in Frei-
berg Abwasseranlagen. Die wasserrechtliche Geneh-
migung zu Errichtung und Betrieb sowie die wasser-
rechtliche Erlaubnis zur Einleitung von behandelten 
Abwasser in den MŸnzbach ist am 21.06.1993 durch 
das Landratsamt Freiberg unter der Registriernum-
mer 03 Ð 1407 Ð 027 - 93 erteilt worden. Die Geltungs-
dauer der Entscheidung wurde bis zum 31.12.2013 

befristet. Mit Datum vom 10.01.2013 beantragte die 
MHF beim Landratsamt Mittelsachsen gemŠ§ ¤ 8 Abs. 
1 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Was-
serhaushaltsgesetz Ð WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. 
l S. 2585), zuletzt geŠndert durch Art. 2 Abs. 100 
und Artikel 4 Abs. 76 des Gesetzes vom 07.08.2013 
(BGBl. l S. 3154 Ð Nr. 48), die VerlŠngerung der was-
serrechtlichen Erlaubnis zur kontrollierten Einleitung 
von gereinigtem Abwasser der betrieblichen Abwas-
serbehandlungsanlage sowie Niederschlagswasser 
des FirmengelŠndes in den MŸnzbach. Bestandteil 
des Antrages ist gleichzeitig die Genehmigung gem. 
¤ 60 WHG in aktuell geltender Fassung  i. V. m. ¤ 
55 Abs. 2 SŠchsisches Wassergesetz (SŠchsWG) in der 
Fassung gŸltig ab 08.08.2013, bekannt gemacht im 
SŠchsischen Gesetz- und Verordnungsblatt Jg. 2013 
Bl.-Nr. 10, S. 503, Fsn-Nr.: 612-3/2, zum Weiterbe-
trieb der Abwasseranlagen. 
Nach ¤ 1 Abs. 2 Pkt. 2a und ¤ 3c i.V.m. Anlage 1 Nr. 

13.1.2 Gesetz Ÿber die UmweltvertrŠglichkeitsprŸ-
fung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24.02.2010 (BGBl. l S. 94), geŠndert durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 25.07.2013 (BGBl. l S. 
2749), bedŸrfen Errichtung, Betrieb und €nderung 
einer Abwasserbehandlungsanlage, welche ausgelegt 
ist fŸr organisch belastetes Abwasser in einer Menge 
von 600 kg/d bis weniger 9.000 kg/d biochemischen 
Sauerstoffbedarfs in 5 Tagen (roh) der allgemeinen 
VorprŸfung des Einzelfalls. Die Molkerei Hainichen-
Freiberg GmbH & Co.KG betreibt eine Abwasserbe-
handlungsanlage mit einem biochemischen Sauer-
stoffbedarf in 5 Tagen (roh) von ca. 2.200 kg/d, an 
der im Zuge der ErlaubnisverlŠngerung hinsichtlich 
des Betriebes €nderungen vorgenommen werden 
sollen. Die geplanten VerŠnderungen werden aus-
schlie§lich zu einem sichereren Anlagenbetrieb ge-
genŸber dem Ist-Zustand fŸhren. 
Die allgemeine VorprŸfung des Einzelfalls ergab, dass 

durch die beantragte VerlŠngerung des Betriebes der 
Abwasseranlage und der Einleitung von Abwasser in 
den MŸnzbach keine erheblichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. Eine 
Pß icht zur DurchfŸhrung einer UmweltvertrŠglich-
keitsprŸfung wurde daher nicht festgestellt. Die 
Entscheidung des Landratsamtes Mittelsachsen zur 
Entbehrlichkeit einer UmweltvertrŠglichkeitsprŸfung 
wird hiermit gemŠ§ ¤ 3a Satz 2, 2. Halbsatz UVPG 
šffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemŠ§ ¤ 3a Satz 3 
UVPG die vorgenannte Entscheidung des Landratsam-
tes Mittelsachsen nicht selbststŠndig anfechtbar ist.

Freiberg, den 08.10.2013

Volker Uhlig
Landrat

Bek�nntm�chung des L�ndr�ts�mtes �ittels�chsen zum Vollzug des Gesetzes über die Umweltvertr�glichkeitsprüfung (UVPG)

Errichtung und Betrieb eines oberirdischen Lager-
behŠlters zur Speicherung von 29,5 t tiefkaltem, 
verß Ÿssigtem Erdgas (LNG) am Standort des EDE-
KA Regionallagers Berbersdorf, bestehend aus 
den FlurstŸcken 289/2, 289/5, 289/7, 291, 292/6, 
296/6, 299, 300, 302/6, 312/5, 314, 316, 317/1, 
318/9, 326/11, 990/13, 990/15 der Gemarkung 
Berbersdorf und  77/9, 292/1, 298/3, 299/1, 310/8 
der Gemarkung Schmalbach, Gemeinde Striegistal.
Az.:  23.5-561103-540/014-10.25V-13/02

GemŠ§ ¤ 3a UVPG in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt 
geŠndert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juli 
2013 (BGBl. I S. 2749), wird Folgendes bekannt ge-
macht: Die Edeka Nordbayern Bau- und Objektge-
sellschaft mbH, Edekastra§e 3, 97228 Rottendorf, 

beantragte mit Datum vom 7. August 2013 gemŠ§ ¤ 
16 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz vor schŠdlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
GerŠusche, ErschŸtterungen und Šhnliche VorgŠn-
ge (Bundes- Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 Mai 
2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geŠndert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBl. I S. 
1943), i. V. m. Nr. 9.1.1.2 des Anhangs zu ¤ 1 der 
Vierten Verordnung zur DurchfŸhrung des BImSchG 
(Verordnung Ÿber genehmigungsbedŸrftige Anlagen 
- 4. BImSchV) vom 2. Mai 2013 (BGBl. I S. 973) die 
immissionsschutzrechtliche €nderungsgenehmigung 
fŸr Errichtung und Betrieb eines oberirdischen La-
gerbehŠlters zur Speicherung von tiefkaltem, ver-
ß Ÿssigtem Erdgas (LNG) mit FŸllanlage am Standort 
de EDEKA Regionallagers Berbersdorf bestehend aus 

den FlurstŸcken 289/2, 289/5, 289/7, 291, 292/6, 
296/6, 299, 300, 302/6, 312/5, 314, 316, 317/1, 
318/9, 326/11, 990/13, 990/15 der Gemarkung 
Berbersdorf und 77/9, 292/1, 298/3, 299/1, 310/8 
der Gemarkung Schmalbach, Gemeinde Striegistal. 
Der beantragte LagerbehŠlter zur Speicherung von 
tiefkaltem, verß Ÿssigtem Erdgas ist in Nr. 9.1.1.3 
der Anlage 1 des UVPG aufgefŸhrt und bedarf daher 
einer standortbezogenen VorprŸfung des Einzelfalls 
gemŠ§ ¤ 3 c Satz 2 UVPG i. V. m. der Anlage 2 des 
UVPG. Diese VorprŸfung fŸhrte das Landratsamt 
Mittelsachsen mit Eršffnung des immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens anhand der 
eingereichten Unterlagen und unter Beteiligung der 
entsprechenden Fachbehšrden durch. Die stand-
ortbezogene VorprŸfung des Einzelfalls ergab, dass 
durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 

Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. 
Eine Pß icht zur DurchfŸhrung einer UmweltvertrŠg-
lichkeitsprŸfung wurde daher nicht festgestellt.
Die Feststellung des Landratsamtes Mittelsachsen 
zur Entbehrlichkeit einer UmweltvertrŠglichkeits-
prŸfung wird hiermit gemŠ§ ¤ 3a Satz 2, 2. Halbsatz 
UVPG šffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemŠ§ ¤ 3a Satz 
3 UVPG die vorgenannte Feststellung des Landrat-
samtes Mittelsachsen nicht selbststŠndig anfecht-
bar ist.

Freiberg, den 26. September 2013
Landratsamt Mittelsachsen

Volker Uhlig 
Landrat

Bek�nntm�chung des L�ndr�ts�mtes �ittels�chsen zum Vollzug des Gesetzes über die Umweltvertr�glichkeitsprüfung (UVPG)

Amtliche Bek�nntm�chungen.
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Der Kreistag des Landkreises Mittelsachsen hat in 
seiner Sitzung am 25.09.2013 auf der Grundlage 
der ¤¤ 3 Abs. 1, 12, 66 der Landkreisordnung fŸr 
den Freistaat Sachsen (SŠchsLkrO) vom 19.07.1993 
(SŠchsGVBl. S. 577), zuletzt geŠndert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 28.03.2013 (SŠchsGVBl. S. 158, 
159) des ¤ 3 Abs. 1 und 2 des SŠchsischen Abfallwirt-
schafts- und Bodenschutzgesetzes (SŠchsABG) vom 
31.05.1999 (SŠchsGVBl. S. 261), zuletzt geŠndert 
durch Art. 7 des Gesetzes vom 06.06.2013 (SŠchs-
GVBl. S. 451, 469) sowie der ¤¤ 17 Abs. 1 und 20 
Abs. 1 des Gesetzes zur Fšrderung der Kreislauf-
wirtschaft und Sicherung der umweltvertrŠglichen 
Bewirtschaftung von AbfŠllen (Kreislaufwirtschafts-
gsetz - KrWG)) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) 
zuletzt geŠndert durch ¤ 44 Abs.4 des Gesetzes vom 
22.05.2013 (BGBl. I S. 1324) folgende Abfallwirt-
schaftssatzung beschlossen:
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ERSTER ABSCHNITT
Allgemeine Vorschriften

¤ 1   Anwendungsbereich
(1) Diese Abfallwirtschaftssatzung regelt die Ab-
fallentsorgung durch den Landkreis Mittelsachsen, 
nachfolgend Landkreis genannt, in seinem Kreisge-
biet.
(2) AbfŠlle im Sinne dieser Satzung sind alle Stoffe 
oder GegenstŠnde derer sich ihr Besitzer entledigt, 
entledigen will oder entledigen muss. AbfŠlle zur 
Verwertung sind AbfŠlle, die verwertet werden. Ab-
fŠlle, die nicht verwertet werden, sind AbfŠlle zur 
Beseitigung.

¤ 2   Abfallentsorgung des Landkreises  
(1) Der Landkreis als šffentlich-rechtlicher Entsor-
ger betreibt die Abfallentsorgung als šffentliche 
Einrichtung und wird šffentlich-rechtlich tŠtig. Die 
Abfallentsorgung des Landkreises umfasst nach der 
RŸckŸbertragung von Aufgaben durch den Abfall-
wirtschaftsverband Chemnitz (AWVC) mit Vereinba-
rung vom Januar 2001
a) das Einsammeln und Befšrdern der in ¤ 9 Abs. 1 

Nr. 1 bis 3 genannten AbfŠlle aus privaten Haus-
haltungen und von Ÿberlassungspß ichtigen AbfŠl-
len aus anderen Herkunftsbereichen,

b) die Entsorgung der in ¤ 9 Abs. 1 Nr. 2 a, 2 b, 2 
d und 3 dieser Satzung aufgefŸhrten AbfŠlle, wie 
Problemstoffe in haushaltstypischen Mengen, Pa-
pier und Pappe und Metalle, die vom Landkreis 
getrennt gesammelt werden, 

soweit die AbfŠlle nicht nach ¤ 8 Abs. 2 bzw. 3 dieser 
Satzung von der Entsorgung und/oder vom Sammeln 
bzw. der Erfassung sowie dem Befšrdern durch den 

Landkreis ausgeschlossen sind.
(2) Der Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC) 
ist als šffentlich-rechtlicher EntsorgungstrŠger (šrE) 
fŸr die Planung, die Errichtung und den Betrieb von 
Abfallentsorgungsanlagen und die Nachsorge fŸr 
diese Anlagen im Verbandsgebiet im Rahmen seiner 
Aufgaben zustŠndig. †ber eine Zweckvereinbarung 
wurde der AWVC mit der Wahrnehmung der Aufgabe 
der Entsorgung der auf dem Gebiet des Altlandkrei-
ses Dšbeln anfallenden RestabfŠlle, SperrmŸll und 
sonstiger dem Landkreis Ÿberlassener Abfallgemi-
sche betraut. Dem AWVC obliegt weiter die Behand-
lung von AbfŠllen, soweit diese nicht unter Abs. 1 
Buchstabe b fallen.
(3) Der Landkreis kann Dritte mit der ErfŸllung 
einzelner ihm obliegender Aufgaben und Pß ichten 
beauftragen. Er hat die Entsorgungsdienste Kreis 
Mittelsachsen GmbH (EKM) beauftragt, in seinem 
Auftrag Aufgaben der Abfallentsorgung zu erfŸllen, 
insbesondere solche:
a) der Organisation der Abfallentsorgung im Land-

kreis (Vorbereitung des Abfallwirtschaftskonzep-
tes und der Satzungen bzw. SatzungsŠnderungen, 
Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen 
sowie VertragsdurchfŸhrung/Controlling), 

b) der DurchfŸhrung dieser Satzung, soweit damit 
nicht der Erlass von Bescheiden verbunden ist 
(insbesondere PrŸfung von AntrŠgen und Anzei-
gen nach dieser Satzung, z. B. zum Anschluss an 
die Abfallentsorgung oder zur Gestellung oder 
dem Abzug von BehŠltern, PrŸfung von Bereitstel-
lungsplŠtzen und von bu§geldbewehrten Verstš-
§en gegen die Satzung; Erstellung von Zwischen-
nachrichten hierzu einschlie§lich der Weitergabe 
an den Landkreis zwecks Bescheidung), 

c) der …ffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung und 
d) die Verhandlungen mit den Systembetreibern 

zur HerbeifŸhrung von Vereinbarungen mit dem 
Landkreis nach Ma§gabe der Verpackungsverord-
nung (z. B. Abstimmungsvereinbarung, Systembe-
schreibung, StandplŠtze Wertstoffcontainer).

Die Erstellung von Verpß ichtungsbescheiden (z. B. 
Annahme von AbfŠllen, Zuweisung von AbfallbehŠl-
tern, ZwangsbehŠlterstellung, BehŠlterumstellung, 
Durchsetzung/Befreiung vom Anschluss- und Benut-
zungszwang, abweichender Entsorgungsrhythmus, 
abweichende BehŠlterstellung und Abfuhr Ð jeweils 
im Streitfall) wird nicht auf die EKM Ÿbertragen son-
dern vom Landkreis als dem zustŠndigen šrE wahr-
genommen.

¤ 3   Abfallvermeidung und -verwertung
(1) Die Abfallwirtschaft des Landkreises verfolgt die 
in ¤ 1 Abs. 1 des SŠchsischen Abfallwirtschafts- und 
Bodenschutzgesetzes (SŠchsABG) und ¤ 6 Kreislauf-
wirtschaftsgesetz (KrWG) genannten Ziele. Danach 
sind insbesondere:
 • die Abfallmenge und der Schadstoffgehalt in Ab-
fŠllen so gering wie mšglich zu halten (Abfallver-
meidung);

 • nicht vermeidbare AbfŠlle so weit wie mšglich in 
den Stoffkreislauf zurŸckzufŸhren (Abfallverwer-
tung) und

 • nicht verwertbare AbfŠlle so zu beseitigen, dass 
das Wohl der Allgemeinheit nicht beeintrŠchtigt 
wird (Abfallbeseitigung).

(2) Jeder soll durch sein Verhalten dazu beitragen, 
dass die Ziele der Abfallwirtschaft nach Abs. 1 er-
reicht werden.
(3) Der Landkreis Mittelsachsen, die StŠdte und Ge-
meinden des Landkreises sowie sonstige juristische 
Personen des šffentlichen Rechts haben gemŠ§ ¤ 1 
Abs. 3 SŠchsABG vorbildhaft zur Erreichung der ge-
nannten Ziele beizutragen.
(4) AbfŠlle sind nach Ma§gabe dieser Satzung zu 
trennen, getrennt zu halten und so zu Ÿberlassen, 
dass ein mšglichst gro§er Anteil verwertet werden 
kann.
(5) Die EKM informiert und berŠt im Auftrag des 
Landkreises Einwohner, Unternehmen, Gewerbetrei-
bende sowie weitere juristische Personen bzw. alle 
Erzeuger und Besitzer von AbfŠllen Ÿber Mšglichkei-
ten und Pß ichten zur Vermeidung, Verminderung, 
Verwertung und sonstigen Entsorgung von AbfŠllen. 
Diese im ¤ 2 Abs. 4 SŠchsABG vorgeschriebene Be-
ratungspß icht wird durch Abfallberater wahrgenom-
men. Die EKM berichtet regelmŠ§ig im Rahmen ihrer 
…ffentlichkeitsarbeit Ÿber die abfallwirtschaftliche 
TŠtigkeit im Rahmen der šffentlichen Abfallentsor-
gung.

¤ 4   Mitwirkung der StŠdte und Gemeinden 
des Landkreises und Abstimmungspß ichten

(1) Die Kommunen unterstŸtzen den Landkreis und 
die EKM bei der ErfŸllung ihrer Aufgaben nach die-
ser Satzung im Rahmen des rechtlich ZulŠssigen. Die 
StŠdte und Gemeinden Ÿbermitteln dem Landkreis 
bzw. der EKM nach Ma§gabe der dafŸr geltenden, 
gesetzlichen Vorschriften die fŸr die Heranziehung 
des GebŸhrenschuldners erforderlichen Daten. Dies 
betrifft auch bebaute GrundstŸcke, die Freizeit-, 
Erholungs- und Šhnlichen Zwecken dienen, sowie 
Kleingartenanlagen nach dem Bundeskleingarten-
gesetz.
(2) Im šffentlichen Bereich einzurichtende, bereit-
zustellende und zu unterhaltende Standorte, an 
denen unter anderem oder ausschlie§lich Sammel-

gro§behŠlter fŸr die Erfassung von Altstoffen/Wert-
stoffen aufgestellt werden, fŸr die beispielsweise 
ein Systembetreiber nach der Verpackungsverord-
nung zustŠndig ist (z. B. von Verkaufsverpackungen 
aus Glas), werden zwischen dem Systembetreiber 
(z. B. Duales System Deutschland GmbH DSD), bzw. 
dem von ihm jeweils beauftragten Entsorgungsun-
ternehmen, der EKM und den betroffenen Kommu-
nen abgestimmt.

¤ 5   Anfall der AbfŠlle und EigentumsŸbergang
(1) Die Voraussetzungen fŸr eine †bernahme von Ab-
fŠllen zur Erfassung bzw. zum Einsammeln oder zur 
Entsorgung i. S. einer Verwertung oder Beseitigung 
durch den Landkreis bzw. durch beauftragte Entsor-
gungsunternehmen gelten insbesondere unter den 
nachgenannten Voraussetzungen als erfŸllt:
1. AbfŠlle werden gemŠ§ ¤¤ 14, 15 und 22 dieser 

Satzung zu den gemŠ§ ¤ 30 dieser Satzung be-
kannt gemachten oder im Einzelfall mitgeteilten 
Abfuhrzeiten an den dafŸr bestimmten Stellen 
und in der vorgeschriebenen Form zur Abholung 
bereitgestellt.

2. Problemstoffe gemŠ§ ¤ 9 Abs.1 Ziffer 3 dieser 
Satzung werden am Problemstoffmobil bzw. der 
stationŠren Sammelstelle gemŠ§ ¤ 18 dieser Sat-
zung Ÿbergeben.

3. Elektro- und ElektronikaltgerŠte gemŠ§ ¤ 17, 
Garten- und GrŸnabfŠlle gemŠ§ ¤ 20 und Metall-
schrott gemŠ§ ¤ 16 dieser Satzung werden an den 
Wertstoffhšfen durch das dortige Annahmeperso-
nal Ÿbernommen.

Soweit die AbfŠlle einer †berlassungspß icht nach 
¤ 17 KrWG unterliegen, ist der jeweilige Erzeuger 
oder Besitzer von AbfŠllen mit Abschluss der o. g. 
Ma§nahmen dieser Pß icht nachgekommen.
(2) Die vom Landkreis gemŠ§ ¤ 2 Abs. 1 dieser Sat-
zung zu entsorgenden AbfŠlle gehen in das Eigentum 
des Landkreises Ÿber, sobald sie sich im oder auf 
dem Befšrderungsfahrzeug bzw. Problemstoffmo-
bil beÞ nden. Bei der Abgabe von AbfŠllen an den 
Wertstoffhšfen gehen diese mit der †bernahme der 
AbfŠlle durch das Annahmepersonal in das Eigentum 
des Landkreises Ÿber.
(3) Der Landkreis ist nicht verpß ichtet, im Abfall 
nach verlorenen oder vermuteten wertvollen Ge-
genstŠnden zu suchen oder suchen zu lassen. Im Ab-
fall gefundene WertgegenstŠnde werden als Fundsa-
chen behandelt.
(4) Unbefugten ist das Durchsuchen von Abfall- bzw. 
SammelbehŠltern sowie im šffentlichen Verkehrs-
raum zur Entsorgung bereitgestellten AbfŠllen und 
das Mitnehmen von AbfŠllen nicht gestattet.

¤ 6   †berlassungspß icht von AbfŠllen und An-
schluss des GrundstŸckes an die Abfallentsorgung
(1) EigentŸmer (Anschlusspß ichtige) von GrundstŸ-
cken im Landkreis, auf denen nach Ma§gabe des 
¤ 17 KrWG Ÿberlassungspß ichtige AbfŠlle aus priva-
ten Haushaltungen und/oder Ÿberlassungspß ichtige 
AbfŠlle aus anderen Herkunftsbereichen anfallen 
bzw. anfallen kšnnen, sind berechtigt und ver-
pß ichtet, ihre GrundstŸcke an die Abfallentsorgung 
des Landkreises entsprechend dieser Satzung anzu-
schlie§en. Besteht an dem GrundstŸck ein Erbbau-
recht, Wohnungs- oder Teileigentum, ein Dauernut-
zungs- oder Dauerwohnrecht, GebŠudeeigentum 
im Sinne von Art. 233 ¤ 4 Abs. 1 EinfŸhrungsgesetz 
zum BŸrgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) oder ein Nut-
zungsrecht im Sinne des Art. 233 ¤ 4 Abs. 2 EGBGB, 
so ist der jeweils Berechtigte abweichend von Satz 
1 anschlusspß ichtig. Soweit der GrundstŸckseigen-
tŸmer nicht im Grundbuch eingetragen oder die 
Eigentums- oder Berechtigungslage aus sonstigen 
GrŸnden ungeklŠrt ist, sind  die Besitzer anschluss-
pß ichtig.
(2) Die Anschlusspß ichtigen und alle anderen Er-
zeuger und Besitzer von AbfŠllen aus privaten 
Haushaltungen und gemŠ§ ¤ 17 Abs. 1 Satz 2 KrWG 
Ÿberlassungspß ichtigen AbfŠllen aus anderen Her-
kunftsbereichen als Haushaltungen sind verpß ich-
tet, dem Landkreis diese AbfŠlle zu Ÿberlassen und 
die Abfallentsorgung des Landkreises nach Ma§gabe 
dieser Satzung zu benutzen. In diesem Rahmen sind 
sie zur Benutzung der Abfallentsorgung berechtigt.
(3) Nach ¤ 17 Abs. 1 Satz 2 KrWG gilt die †berlas-
sungspß icht auch fŸr Erzeuger und Besitzer von 
Ÿberlassungspß ichtigen AbfŠllen aus anderen Her-
kunftsbereichen, soweit sie die AbfŠlle nicht in eige-
nen Anlagen beseitigen oder Ÿberwiegende šffentli-
che Interessen eine †berlassung erfordern. 
(4) GrundstŸck im Sinne dieser Satzung ist jedes 
rŠumlich zusammenhŠngende und einem gemein-
samen Zweck dienende Grundeigentum desselben 
EigentŸmers/derselben MiteigentŸmer, das eine 
selbstŠndige wirtschaftliche Einheit bildet (Haus-
nummer/Standplatz), auch wenn es sich um mehre-
re GrundstŸcke oder Teile von GrundstŸcken i. S. des 
Grundbuchrechtes handelt.
(5) Das Recht, AbfŠlle nach Ma§gabe von ¤ 17 KrWG 
selbst zu verwerten (z. B. Eigenkompostierung von 
BioabfŠllen durch Haushaltungen) oder diese ei-
ner ordnungsgemŠ§en und schadlosen Verwertung 
durch zugelassene gemeinnŸtzige bzw. gewerbli-
che Sammlung (gemŠ§ ¤ 17 Abs. 2 KrWG) zuzufŸh-
ren, bleibt unberŸhrt. UnberŸhrt bleibt ferner das 
Recht und nach Ma§gabe der hierfŸr ma§geblichen, 
rechtlichen Vorschriften auch die Pß icht, AbfŠlle 

bestehenden RŸcknahmeeinrichtungen im Sinne des 
¤ 25 oder 26 KrWG nach Ma§gabe von ¤ 17 KrWG 
zuzufŸhren.
(6) Der Anschlusspß ichtige hat auf seinem Grund-
stŸck alle Ma§nahmen zu treffen bzw. zu dulden, 
die erforderlich sind, um eine ordnungsgemŠ§e 
Abfallentsorgung sicherzustellen. Insbesondere sind 
die EigentŸmer und Besitzer von GrundstŸcken, auf 
denen Ÿberlassungspß ichtige AbfŠlle anfallen, ver-
pß ichtet, das Aufstellen von BehŠltern zur Erfassung 
von AbfŠllen sowie das Betreten des GrundstŸckes 
nach Ma§gabe von ¤ 19 KrWG zu dulden.
(7) Der Landkreis gestattet den Anschluss und kann 
im Rahmen des rechtlich ZulŠssigen verlangen, dass 
sich der Betroffene dem Anschluss- und Benutzungs-
zwang unterwirft. Die EKM kann das Einsammeln 
von AbfŠllen unmittelbar am GrundstŸck dann ab-
lehnen, wenn das GrundstŸck mit dem branchenŸb-
lich zum Einsatz kommenden Entsorgungsfahrzeu-
gen nicht angefahren werden kann bzw. darf oder 
der EKM sonstige unangemessene wirtschaftliche 
Aufwendungen entstŸnden. FŸr diesen Fall gilt fŸr 
Anschlusspß ichtige ¤ 13 Abs. 2 dieser Satzung ent-
sprechend.

¤ 7   Entfallen des Anschlusszwanges
(1) Der Anschlusszwang gemŠ§ ¤ 6 Abs. 1 dieser Sat-
zung entfŠllt, sofern auf dem GrundstŸck AbfŠlle, 
die gemŠ§ ¤ 17 KrWG dem Landkreis zur Entsor-
gung zu Ÿberlassen sind, nicht anfallen kšnnen. Der 
GrundstŸckseigentŸmer oder diesem gleichgestellte 
Personen haben dies gegenŸber der EKM schriftlich 
anzuzeigen und schlŸssig und nachvollziehbar dar-
zulegen. Bei Wegfall der Voraussetzungen kann der 
Landkreis den Anschluss jederzeit wieder verlangen. 
Die EKM kann Stichprobenkontrollen auf der Grund-
lage des ¤ 19 KrWG durchfŸhren. 
(2) Die †berlassungspß icht und die damit einher-
gehende Benutzungspß icht im Sinne von ¤ 6 Abs. 2 
Satz 1 dieser Satzung entfŠllt fŸr AbfŠlle, die gemŠ§ 
¤ 8 Abs. 2 und 3 dieser Satzung von der Entsorgung 
und/oder vom Sammeln bzw. der Erfassung sowie 
dem Befšrdern durch den Landkreis ausgeschlossen 
sind. Die †berlassungspß ichten nach Ma§gabe der 
Satzung Ÿber die Benutzung der Abfallentsorgungs-
anlagen des Abfallwirtschaftsverbandes Chemnitz 
(Benutzungssatzung) bleiben unberŸhrt. 

¤ 8   Ausgeschlossene AbfŠlle
(1) Aufgrund der Mitgliedschaft der Altlandkreise 
Freiberg und Mittweida im Abfallwirtschaftsverband 
Chemnitz (AWVC) liegt die ZustŠndigkeit fŸr die 
Entsorgung von AbfŠllen aus diesen Gebieten im An-
schluss an deren Erfassung beim AWVC. DemgemŠ§ 
ist der Landkreis fŸr die Entsorgung i. S. der Vorbe-
handlung, Behandlung oder Ablagerung von AbfŠllen 
insoweit nur zustŠndig, als ihm vom Verband abfall-
wirtschaftliche Aufgaben zurŸckŸbertragen worden 
sind. Die RŸckŸbertragung umfasst die Entsorgung 
der in der Anlage Tab. 1 A und 1 B zu dieser Satzung 
aufgefŸhrten AbfŠlle - das sind insbesondere Prob-
lemstoffe, Holz, Verpackungen, Papier und Pappe, 
Glas, kompostierbare AbfŠlle, Alttextilien und elek-
tronische GerŠte.
Der Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC) hat 
im ¤ 4 seiner Satzung Ÿber die Benutzung der Abfal-
lentsorgungsanlagen des Abfallwirtschaftsverbandes 
Chemnitz (Benutzungssatzung) in der jeweils gŸlti-
gen Fassung die AbfŠlle von der Entsorgung durch 
den Verband ausgeschlossen, die nicht in der Anlage 
zu seiner Benutzungssatzung (dort in Tabelle 1) ent-
halten sind. Die somit vom AWVC ausgeschlossenen 
AbfŠlle werden mit Ausnahme der AbfŠlle, deren 
Entsorgung vom AWVC auf den Landkreis zurŸck-
Ÿbertragen wurde (s. Anlage zu dieser Satzung, dort 
Tabellen 1 A und 1 B), auch vom Landkreis fŸr sein 
Gesamtgebiet nicht eingesammelt, erfasst oder 
sonst entsorgt sofern nachfolgend nichts anderes 
geregelt ist. FŸr die Entsorgung von RestmŸll, Sperr-
mŸll und sonstige, dem Landkreis Ÿberlassene Ab-
fallgemische aus dem Einzugsgebiet des Altlandkrei-
ses Dšbeln wird auf ¤ 2 Abs. 2  S. 2 dieser Satzung 
verwiesen.
Die Nachfolgenden AusschlŸsse gem. Abs. 2 und 3 
gelten auch fŸr das zum Landkreis Mittelsachsen ge-
hšrende Gebiet des Altlandkreises Dšbeln. 
(2) Von der Entsorgung gem. ¤ 20 Abs. 2 KrWG durch 
den Landkreis sind ausgeschlossen:
1. AbfŠlle, soweit diese der RŸcknahmepß icht auf-

grund einer nach ¤ 25 KrWG erlassenen Rechtsver-
ordnung oder der Verpackungsverordnung unterlie-
gen und entsprechende RŸcknahmeeinrichtungen 
tatsŠchlich zur VerfŸgung stehen und die AbfŠlle 
diesen Einrichtungen Ÿberlassen werden. 

 Das gilt insbesondere fŸr Verpackungen im Sinne 
des ¤ 3 der Verordnung Ÿber die Vermeidung von 
VerpackungsabfŠllen (Verpackungsverordnung/
VerpackV) in der jeweils gŸltigen Fassung, es 
sei denn, sie werden dem Landkreis im Restab-
fallbehŠlter Ÿberlassen. Der Ausschluss gilt nicht 
fŸr Batterien i. S. der Batterieverordnung, die 
vom Landkreis Ÿber das Problemstoffmobil bzw. 
die stationŠre Sammelstelle fŸr Problemstoffe 
in Freiberg eingesammelt werden sowie fŸr Ver-
kaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Karto-
nagen, die gemeinsam mit dem vom Landkreis zu 
entsorgenden Altpapier gem. ¤ 14 dieser Satzung 
in der Papiertonne erfasst werden;
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2. AbfŠlle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbe-
reichen als privaten Haushaltungen, soweit diese 
nach Art, Menge und Beschaffenheit nicht mit den 
in privaten Haushaltungen anfallenden AbfŠllen 
entsorgt werden kšnnen wie z. B.:

a) produktionsspeziÞ sche AbfŠlle aus Gewerbe und 
Industrie;

b) AbfŠlle aus der humanmedizinischen oder tier-
Šrztlichen Versorgung und Forschung, wie z.B. 
aus KrankenhŠusern, Arztpraxen, sonstigen medi-
zinischen Einrichtungen, Pß egeheimen, Apothe-
ken, Tierkliniken, Tierarztpraxen und gleichartige 
AbfŠlle die gesundheits- oder umweltgefŠhrdend 
sein kšnnen, Erreger Ÿbertragbarer Krankheiten 
enthalten oder hervorbringen kšnnen oder aus 
ethischer Sicht eine gesonderte Entsorgung ver-
langen wie z. B. Chemikalien, Medikamente, Kšr-
perteile und Organe (AbfallschlŸssel 180102) und 
andere AbfŠlle, an deren Sammlung und Entsor-
gung aus infektionsprŠventiver Sicht besondere 
Anforderungen gestellt werden (AbfallschlŸssel 
180103*);

c) Problemstoffe gem. ¤ 18 dieser Satzung, insbeson-
dere in Mengen von mehr als 30 l bzw. 30 kg pro 
Abfallart und Anlieferung am Problemstoffmobil 
bzw. von mehr als 60 l bzw. 60 kg pro Abfallart 
an der stationŠren Sammelstelle, sowie andere 
gefŠhrliche AbfŠlle i. S. von ¤ 48 KrWG i. V. m. 
¤ 3 Abs. 1 der Verordnung Ÿber das EuropŠische 
Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnisverordnung Ð 
AVV). 

d) kompostierfŠhige AbfŠlle aus Gartenbau, Land- 
und Forstwirtschaft (z. B. Stroh, Mist, Pß  anzen-
reste aus der gewerbsmŠ§igen gŠrtnerischen Pro-
duktion, Rinden, etc.)

e) Nahrungs- und KŸchenabfŠlle tierischen Ur-
sprungs (tierische Nebenprodukte) aus dem 
GaststŠtten- und Cateringgewerbe, aus dem 
Einzelhandel sowie vergleichbare AbfŠlle aus 
Nahrungsmittelverarbeitungsbetrieben, soweit 
diese i. S. von ¤ 2 Abs. 2 Nr. 2 KrWG in den An-
wendungsbereich des KrWG fallen - einschlie§lich 
Abfallgemische aus diesen Herkunftsbereichen, in 
denen solche AbfŠlle enthalten sind.

FŸr AbfŠlle aus dem Einzugsbereich der Altlandkrei-
se Freiberg und Mittweida gelten die vorgenannten 
AusschlŸsse nur insoweit, als hierfŸr nach der Anlage 
zu dieser Satzung (Tabelle 1 A oder 1 B), Ÿberhaupt 
eine AusgangszustŠndigkeit des Landkreises in Frage 
kommt.
(3) Vom Sammeln bzw. der Erfassung sowie dem 
Befšrdern durch den Landkreis oder dessen beauf-
tragte Dritte sind weiter folgende AbfŠlle ausge-
schlossen:
1. die gem. Abs. 2 von der Entsorgung durch den 

Landkreis ausgeschlossen sind (bis auf Elektroni-
kaltgerŠte i. S. des Elektro- und ElektonikaltgerŠ-
tegesetzes Ð ElektroG),

2. die vom AWVC durch dessen Benutzungssatzung 
von der Entsorgung ausgeschlossen sind (d. h. die 
nicht in der Anlage 1 der Satzung Ÿber die Be-
nutzung der Abfallentsorgungsanlagen des Abfall-
wirtschaftsverbandes Chemnitz - Benutzungssat-
zung - in der jeweils gŸltigen Fassung aufgefŸhrt 
sind),

3. sperrige AbfŠlle aus anderen Herkunftsbereichen 
als privaten Haushaltungen soweit sie nach Art, 
Menge oder Beschaffenheit nicht mit AbfŠllen 
aus Haushaltungen entsorgt werden kšnnen 
(z. B. SperrmŸll von Gewerbebetrieben die Woh-
nungsentrŸmpelungen bzw. Haushaltsauß šsungen 
durchfŸhren, SperrmŸll mit einer Masse grš§er 70 
kg, SperrmŸll mit einer  KantenlŠnge Ÿber 2 m, 
SperrmŸll dessen Annahme bzw. Transport aus 
anderen GrŸnden schwierig oder nicht zumutbar 
ist) sowie

4. spitze und scharfe GegenstŠnde (AbfallschlŸssel 
180101).

(4) Der Landkreis behŠlt sich vor, im Einzelfall 
auch fŸr nicht nach den vorstehenden Vorschriften 
als ausgeschlossen ausgewiesene AbfŠlle mit Zu-
stimmung der hierfŸr zustŠndigen Behšrde einen 
Ausschluss von der Entsorgung oder vom Sammeln 
bzw. der Erfassung zu erwirken, falls sich dies zur 
ordnungsgemŠ§en AufgabenerfŸllung als notwendig 
erweist bzw. anderenfalls die ordnungsgemŠ§e Auf-
gabenerfŸllung beeintrŠchtigt wŸrde.
(5) Nach Abs. 2 oder Abs. 3 ausgeschlossene AbfŠlle 
dŸrfen nicht mit anderen, insbesondere Ÿberlas-
sungspß ichtigen AbfŠllen, vermischt werden. Den 
Abfallerzeugern bzw. Ðbesitzern (z. B. Einwohnern, 
Unternehmen, Gewerbetreibenden und sonstigen 
Einrichtungen) ist das Verbringen von ausgeschlos-
senen AbfŠllen in oder neben AbfallbehŠlter der 
šffentlichen Abfallentsorgung des Landkreises sowie 
auf PlŠtze und sonstige FlŠchen untersagt.
(6) Soweit AbfŠlle nach Art, Menge oder Beschaf-
fenheit von der Entsorgung und/oder vom Sammeln 
bzw. der Erfassung sowie dem Befšrdern (gem. Abs. 
2 und Abs. 3) ausgeschlossen sind, ist der Erzeuger 
oder Besitzer selbst fŸr die ordnungsgemŠ§e Ent-
sorgung der AbfŠlle verantwortlich (¤¤ 6 bis 11 und 
15 bis 16 KrWG). Von der Entsorgung und/oder vom 
Sammeln bzw. der Erfassung sowie dem Befšrdern 
entsprechend dieser Satzung ausgeschlossene Ab-
fŠlle dŸrfen der šffentlichen Abfallentsorgung des 
Landkreises nicht Ÿberlassen werden. Die EKM berŠt 
hierzu im Auftrag des Landkreises die Abfallerzeu-
ger bzw. -besitzer. †berlassungspß ichten gegenŸber 
dem Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC) 

nach Ma§gabe von ¤ 17 KrWG und der Satzung Ÿber 
die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen des 
AWVC z. B. fŸr die in Abs. 3 Nr. 1, 3 und 4 ausge-
schlossenen AbfŠlle bleiben unberŸhrt und sind zu 
beachten.
(7) Bei Zweifeln darŸber, ob und inwieweit ein Ab-
fall vom Landkreis zu entsorgen ist, entscheidet der 
Landkreis. Dem Landkreis ist auf Verlangen nachzu-
weisen, dass es sich nicht um einen von der Entsor-
gung durch den Landkreis ausgeschlossenen Abfall 
handelt.
(8) Zur Nutzung der in den ¤¤ 14 bis 23 aufgefŸhrten 
Entsorgungsmšglichkeiten sind ausschlie§lich an die 
Abfallentsorgung des Landkreises Angeschlossene 
berechtigt fŸr im Landkreis angefallene AbfŠlle. In 
ZweifelsfŠllen kšnnen im Einzelfall seitens der EKM 
bzw. seitens deren Beauftragten entsprechende 
Nachweise verlangt werden. Bei einer diesbezŸglich 
nicht berechtigten Anlieferung von AbfŠllen bzw. ei-
ner Bereitstellung zur Abholung von AbfŠllen kšnnen 
diese zurŸckgewiesen bzw. stehen gelassen werden.

ZWEITER ABSCHNITT
Inhalt und Umfang der Entsorgungsleistungen

¤ 9   Bereitstellung und Getrennthaltung 
der AbfŠlle

(1) Folgende AbfŠlle, die im Auftrag des Landkreises 
bzw. der EKM angenommen, entsorgt oder einge-
sammelt und befšrdert werden, werden nach Ma§-
gabe dieser Satzung getrennt erfasst:
1.  Andere SiedlungsabfŠlle (Abfallgruppe 2003)
1.1 Gemischte SiedlungsabfŠlle (AbfallschlŸssel 

200301), dazu gehšren im Sinne dieser Satzung:
a)  RestabfŠlle aus Haushaltungen (AbfallschlŸssel 

200301), (NŠheres regelt ¤ 22).
b)  Ÿberlassungspß ichtige RestabfŠlle aus anderen Her-

kunftsbereichen als privaten Haushaltungen, wie z. 
B. aus Gewerben und anderen Einrichtungen (Ab-
fallschlŸssel 200301), (NŠheres regelt ¤ 22).

1.2 sperrige AbfŠlle (AbfallschlŸssel 200307),
 dazu gehšren im Sinne dieser Satzung
a) sperrige AbfŠlle aus Haushaltungen (AbfallschlŸs-

sel 200307), (NŠheres regelt ¤ 15).
d)  sperrige AbfŠlle ohne Herkunftsbezug (Abfall-

schlŸssel 200307), (NŠheres regelt ¤ 15).
2. Getrennt gesammelte Fraktionen (z. B. Abfall-

gruppe 2001) , dazu gehšren:
a)  Metalle (AbfallschlŸssel 200140), (NŠheres regelt 

¤ 16).
b)  Papier und Pappe (AbfallschlŸssel 200101), (NŠ-

heres regelt ¤ 14).
c)  Elektro- und ElektronikaltgerŠte, (NŠheres regelt 

¤ 17).
d)  Biologisch abbaubare AbfŠlle, (AbfallschlŸssel 

200201) wie z. B. Garten- und GrŸnabfŠlle inkl. 
WeihnachtsbŠume, (NŠheres regelt ¤ 20). 

3. Problemstoffe , in haushaltstypischer Art, Menge 
und Beschaffenheit,

 Dazu gehšren z. B.:
a)  Verpackungen, die RŸckstŠnde gefŠhrlicher Stof-

fe enthalten oder durch gefŠhrliche Stoffe ver-
unreinigt sind (AbfallschlŸssel 150110*),

b)  Verpackungen aus Metall, die eine gefŠhrliche 
feste poršse Matrix (z. B. Asbest) enthalten, ein-
schlie§lich geleerter DruckbehŠltnisse (Abfall-
schlŸssel 150111*),

c)  Aufsaug- und Filtermaterialien (einschlie§lich …l-
Þ lter a. n. g.), WischtŸcher und Schutzkleidung, 
die mit gefŠhrlichen Stoffe verunreinigt sind (Ab-
fallschlŸssel 150202*),

d)  Frostschutzmittel, die gefŠhrliche Stoffe enthal-
ten (AbfallschlŸssel 160114*)

e)  Transformatoren und Kondensatoren, die PCB 
enthalten (AbfallschlŸssel 160209*), 

f)  gefŠhrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbe-
hŠltern (einschlie§lich Halonen) (AbfallschlŸssel 
160504*),

g)  Gase in DruckbehŠltern mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 160504 fallen (AbfallschlŸssel 
160505),

h)  Laborchemikalien, die aus gefŠhrlichen Stoffen 
bestehen oder solche enthalten, einschlie§lich-
Gemische von Laborchemikalien (AbfallschlŸssel 
160506*),

i)  gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus 
gefŠhrlichen Stoffen bestehen oder solche ent-
halten (AbfallschlŸssel 160507*),

j)  gebrauchte organische Chemikalien, die aus ge-
fŠhrlichen Stoffen bestehen oder solche enthal-
ten (AbfallschlŸssel 160508*),

k)  Bleibatterien (AbfallschlŸssel 160601*),
l)  Lšsemittel (AbfallschlŸssel 200113*),
m)  SŠuren (AbfallschlŸssel 200114*),
n)  Laugen (AbfallschlŸssel 200115*),
o)  Fotochemikalien (AbfallschlŸssel 200117*),
p)  Pestizide (AbfallschlŸssel 200119*),
q)  Leuchtstoffršhren und andere quecksilberhaltige 

AbfŠlle (AbfallschlŸssel 200121*),
r)  Speisešle und -fette (AbfallschlŸssel 200125),
s)  …le und Fette mit Ausnahme derjenigen, die un-

ter 200125 fallen (AbfallschlŸssel 200126*),
t)  Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, 

die gefŠhrliche Stoffe enthalten (AbfallschlŸssel 
200127*),

u)  Reinigungsmittel, die gefŠhrliche Stoffe enthal-
ten (AbfallschlŸssel 200129*),

v)  Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 200129 fallen (AbfallschlŸssel 200130),

w) Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 

200131 fallen (AbfallschlŸssel 200132),
x) Batterien und Akkumulatoren, die unter 

160601,160602 oder 160603 fallen, sowie ge-
mischte Batterien und Akkumulatoren, die solche 
Batterien enthalten (AbfallschlŸssel 200133*),

y)  Batterien  und Akkumulatoren mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 200133 fallen (AbfallschlŸs-
sel 200134),

NŠheres regelt ¤ 18.
4. Getrennte RŸcknahmesysteme, fŸr die andere 
Einrichtungen zustŠndig sind, existieren fŸr:
- Leichtverpackungen, die der Entsorgungspß icht 

eines Systembetreibers i. S. der Verpackungs-
verordnung unterliegen (z. B. mit dem ãGrŸnen 
PunktÒ),

- Altglas i. S. der Verpackungsverordnung
 Dasselbe gilt auch fŸr 
- Batterien i. S. der Batterieverordnung, jedoch be-

teiligt sich der Landkreis an der Erfassung dersel-
ben nach Ma§gabe dieser Satzung. 

FŸr AbfŠlle aus der humanmedizinischen und tier-
Šrztlichen Versorgung und Forschung (Abfallober-
gruppe 18) wird auf die Sondervorschriften in ¤ 21 
dieser Satzung verwiesen.
(2) Alle an die šffentliche Abfallentsorgung ange-
schlossenen Abfallerzeuger und Ðbesitzer sind ver-
pß ichtet, die in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannten AbfŠlle, 
die der šffentlichen Abfallentsorgung unterliegen, 
getrennt zur Entsorgung bereitzustellen.
(3) AbfŠlle zur Verwertung aus anderen Herkunfts-
bereichen als Haushaltungen (z. B. aus Gewerbetrie-
ben, Einrichtungen, etc.) sind nach Ma§gabe der ¤¤ 
6 … 9 KrWG durch die Abfallerzeuger bzw. Ðbesitzer 
einer Verwertung zuzufŸhren. FŸr sie besteht keine 
†berlassungspß icht an den Landkreis. Die EKM berŠt 
auf Anfrage Ÿber Verwertungsmšglichkeiten.

¤ 10   Zugelassene AbfallbehŠlter/
Entsorgungsrhythmus

(1) FŸr das Einsammeln und Befšrdern von AbfŠllen 
im Rahmen der šffentlichen Abfallentsorgung des 
Landkreises sind folgende AbfallbehŠlter zugelas-
sen: 
1. FŸr RestabfŠlle:
a) fahrbare MŸllgro§behŠlter (MGB) … grau

   -   80 l (14-tŠglicher Entsorgungsrhythmus)
   - 120 l (14-tŠglicher Entsorgungsrhythmus)
   - 240 l (14-tŠglicher Entsorgungsrhythmus);

b) Abfallgro§behŠlter (MGB) … grau … 1.100 l  FŸll-
raum (14-tŠglicher Entsorgungsrhythmus);

c) zugelassene blaue 80 l-RestabfallsŠcke mit 
Aufdruck des Landkreises.

2. FŸr Papier und Pappe:
besonders gekennzeichnete 240 l- und 1.100 l-

 AbfallbehŠlter (MGB) … blau bzw. mit blauem De-
ckel (Papiertonne).
In einzelnen begrŸndeten AusnahmefŠllen kšn-
nen auf Antrag des GrundstŸckseigentŸmers 
oder eines von diesem BevollmŠchtigten und 
mit Zustimmung der EKM auch 120 l-Papierbe-
hŠlter auf dem GrundstŸck aufgestellt werden.
Die Entleerung der PapierbehŠlter erfolgt anhand 
eines festgelegten Tourenplanes, der gemŠ§ ¤ 30 
dieser Satzung veršffentlicht wird, grundsŠtzlich 
im 4-wšchentlichen Entsorgungsrhythmus. In 
Gro§wohnanlagen kann in AusnahmefŠllen auf 
Antrag des Anschlusspß ichtigen bzw. eines von 
ihm BevollmŠchtigten mit Zustimmung der EKM 
und in Abstimmung mit dem zustŠndigen Entsor-
ger ein abweichender Entsorgungsrhythmus zuge-
lassen werden.

FŸr die unter Ziffer 1 a und b genannten AbfallbehŠl-
ter kann die EKM nach Abstimmung mit dem beauf-
tragten Entsorger in begrŸndeten AusnahmefŠllen 
auf entsprechenden Antrag des Anschlusspß ichtigen 
bzw. eines von ihm BevollmŠchtigten im Auftrag des 
Landkreises einem abweichenden Entsorgungsrhyth-
mus zustimmen (z. B. Gro§wohnanlagen).
(2) Die unter Abs. 1 aufgefŸhrten zugelassenen 
AbfallbehŠlter werden durch die EKM bzw. deren 
Beauftragten bereitgestellt, unterhalten und ge-
kennzeichnet. Die BehŠlter bleiben auch nach dem 
Aufstellen auf dem GrundstŸck im Besitz der EKM.
(3) In begrŸndeten EinzelfŠllen kann auf schriftli-
chen Antrag und nach Zustimmung der EKM eine ab-
weichende BehŠlterstellung und Abfuhr (z. B. bran-
chenŸbliche Sonderformen) geregelt werden. Der 
EKM ist schriftlich darzulegen, warum fŸr den ein-
zelnen Abfall eine derartige Sonderform der Entsor-
gung beantragt wird. Dabei sind †berlassungspß ich-
ten an den AWVC zu beachten. Die entsprechenden 
Regelungen der AbfallgebŸhrensatzung des Land-
kreises Mittelsachsen (Ags) sind zu berŸcksichtigen. 

¤ 11   Pß icht zur Vorhaltung von AbfallbehŠltern
(1) Die Anschlusspß ichtigen oder von diesen dazu 
ausdrŸcklich bevollmŠchtigte Personen haben die 
fŸr das GrundstŸck im Einzelfall benštigten Abfall-
behŠlter unter den im ¤ 10 Abs. 1 dieser Satzung 
aufgefŸhrten AbfallbehŠltern nach Ma§gabe der 
folgenden Regelungen auszuwŠhlen und bei der EKM 
schriftlich anzufordern. 
(2) Der Landkreis empÞ ehlt, bei einem vierzehntŠg-
lichen Entsorgungsrhythmus ein RestabfallbehŠlter-
volumen von 20 l pro auf dem GrundstŸck mit Wohn-
sitz gemeldeter Person fŸr 14 Tage vorzuhalten. 
Bei der Auswahl, der Anforderung, †bernahme und 
Bereithaltung der AbfallbehŠlter hat der Anschluss-
pß ichtige darauf zu achten, dass die gesamten auf 
dem GrundstŸck anfallenden und Ÿberlassungs-

pß ichtigen RestabfŠlle bzw. die AbfŠlle, die Ÿber 
die šffentliche Abfallentsorgung verwertet werden 
sollen nach Ma§gabe der nachfolgenden Vorschrif-
ten getrennt Ÿberlassen werden und Ÿber die vorge-
haltenen BehŠlter entsorgt werden kšnnen. 
(3) Das vorzuhaltende MindestbehŠltervolumen fŸr 
die Entsorgung von RestabfŠllen im Sinne von ¤ 22 
dieser Satzung betrŠgt fŸr AbfŠlle aus Haushaltun-
gen bei einem vierzehntŠglichen Entsorgungsrhyth-
mus 10 Liter pro gemeldeter Person mit Wohnsitz auf 
dem GrundstŸck in 14 Tagen. FŸr jedes anschluss-
pß ichtige GrundstŸck muss fŸr Restabfall im Sinne 
von ¤ 22 dieser Satzung mindestens der kleinste zu-
gelassene AbfallbehŠlter (gemŠ§ ¤ 10 Abs. 1 Ziffer 
1 a) angefordert, aufgestellt und benutzt werden. 
(4) Abweichend von Abs. 1 kšnnen Nutzer von 
GrundstŸcken (z. B. Mieter oder sonst zur Nutzung 
des GrundstŸcks bzw. von Teilen des GrundstŸcks 
Berechtigte) zu anderen als Wohnzwecken wie z. B. 
Gewerbetreibende, freiberuß  ich TŠtige, Unterneh-
men und TrŠger sonstiger Einrichtungen, bei denen 
AbfŠlle aus anderen Herkunftsbereichen als Haus-
haltungen anfallen, AbfallbehŠlter fŸr die bei ihnen 
anfallenden AbfŠlle selbst anfordern, wenn der An-
schlusspß ichtige dem vorher schriftlich zugestimmt 
hat und diese Zustimmung der EKM vorliegt. FŸr 
GrundstŸcke, auf denen neben Ÿberlassungspß ich-
tigen RestabfŠllen aus anderen Herkunftsbereichen 
keine AbfŠlle aus Haushaltungen anfallen bzw. an-
fallen kšnnen (insbesondere gewerblich genutzte 
GrundstŸcke), muss mindestens der kleinste zuge-
lassene RestabfallbehŠlter (gemŠ§ ¤ 10 Abs. 1 Ziffer 
1 a) aufgestellt und benutzt werden (vgl. ¤ 7 Satz 
4 der Gewerbeabfallverordnung), es sei denn der 
GrundstŸckseigentŸmer bzw. dessen BevollmŠch-
tigter kann den Nachweis fŸhren, dass auf seinem 
GrundstŸck keine Ÿberlassungspß ichtigen AbfŠlle 
anfallen bzw. anfallen kšnnen. 
(5) FŸr Ÿberlassungspß ichtige AbfŠlle aus Gastrono-
miebetrieben wie GaststŠtten, ImbissstŠtten und 
Imbissmobilen etc. sind grundsŠtzlich gesonderte, 
zugelassene AbfallbehŠlter nach dem tatsŠchlichen 
Bedarf anzufordern und aufzustellen. Es gilt insoweit 
das MindestbehŠltervolumen gemŠ§ Abs. 3 Satz 1.
Die Regelungen zum Ausschluss von AbfŠllen gemŠ§ 
¤ 8 Abs. 2 Ziffer. 2 Buchst. e dieser Satzung und die-
jenigen des TierNebG sind, so weit anwendbar, zu 
beachten.
(6) €nderungen der BehŠltergestellung sind gegen 
eine UmstellungsgebŸhr nach Ma§gabe der Abfall-
gebŸhrensatzung des Landkreises  mšglich. FŸr die 
ErstausrŸstung von GrundstŸcken mit AbfallbehŠl-
tern, die WiederausrŸstung mit AbfallbehŠltern von 
leerstehenden GrundstŸcken bei Wiederbezug und 
die Abholung von AbfallbehŠltern bei Leerstand von 
GrundstŸcken werden keine UmstellungsgebŸhren 
erhoben. Gleiches gilt fŸr den Tausch von Abfallbe-
hŠltern infolge der Neuordnung der Abfallwirtschaft 
ab 2014. Dabei wird ein einmaliger gebŸhrenfreier 
BehŠltertausch bis zum 31.03.2014 gestattet.
(7) Der Anschlusspß ichtige bzw. der von ihm Be-
vollmŠchtigte oder der Nutzer im Sinne von Abs. 4 
haben €nderungsauftrŠge zur AbfallbehŠlterstellung 
schriftlich der EKM zuzuleiten. AuftrŠge, die nicht 
gegen Festlegungen dieser Satzung versto§en und 
die bis zum 15. des laufenden Monats der EKM vor-
liegen (Eingangsstempel gilt) werden so bearbeitet, 
dass bis zum Beginn des Folgemonats der Auftrag 
realisiert ist. SpŠter eingehende AuftrŠge werden 
spŠtestens bis zum Beginn des zweiten Monats, der 
dem Termin der Auftragserteilung folgt, realisiert, 
soweit sie nicht gegen Festlegungen dieser Sat-
zung versto§en. Falls AuftrŠge gegen Festlegungen 
dieser Satzung versto§en, behŠlt sich die EKM eine 
entsprechende Zwischenmitteilung an den Antrags-
steller vor. FŸr den Fall, dass der Antragssteller von 
seinem Antrag nicht abrŸckt, entscheidet der Land-
kreis Ÿber die weitere Vorgehensweise.
(8) Werden fŸr die Entsorgung von AbfŠllen auf ei-
nem GrundstŸck keine BehŠlter angefordert, ob-
wohl nachweislich gemŠ§ ¤ 17 KrWG Ÿberlassungs-
pß ichtige AbfŠlle anfallen bzw. anfallen kšnnen 
oder reichen die angeforderten AbfallbehŠlter fŸr 
die ordnungsgemŠ§e Entsorgung der regelmŠ§ig 
anfallenden AbfŠlle auf dem anschlusspß ichtigen 
GrundstŸck nachweislich nicht aus und werden 
gleichwohl keine zusŠtzlichen AbfallbehŠlter be-
stellt, so haben die gemŠ§ Abs. 1 bzw. 4 Verant-
wortlichen nach Hinweis durch die EKM oder nach 
Aufforderung des Landkreises die Aufstellung der im 
Einzelfall erforderlichen AbfallbehŠlter nach Ma§-
gaben der Abs.1 bis 5 zu veranlassen. Kommen sie 
dieser Aufforderung nicht nach, ist der Landkreis be-
rechtigt, die erforderlichen BehŠlter im Rahmen des 
rechtlich ZulŠssigen verbindlich zuzuweisen.
(9) Fallen kurzzeitig so viele RestabfŠlle an, dass 
diese in den dafŸr auf dem anschlusspß ichtigen 
GrundstŸck aufgestellten RestabfallbehŠltern nicht 
untergebracht werden kšnnen, dann besteht die 
Mšglichkeit diese Mehrmengen Ÿber zugelassene 
RestabfallsŠcke (gemŠ§ ¤ 10 Abs. 1 Ziffer 1 c dieser 
Satzung) nach Ma§gabe dieser Satzung zu entsorgen.

¤ 12   Benutzung der AbfallbehŠlter
(1) Die AbfallbehŠlter sind schonend zu behandeln. 
Sie dŸrfen nur zur Aufnahme der dafŸr bestimmten 
AbfŠlle/Wertstoffe verwendet und nur so weit ge-
fŸllt werden, dass sich der Deckel noch gut schlie§en 
lŠsst. Das EinschlŠmmen, Einstampfen (ŸbermŠ§iges 
Verdichten) und Verbrennen von AbfŠllen in den Be-
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hŠltern und das BeschŠdigen der BehŠlter ist nicht 
gestattet. Gleiches gilt fŸr das EinfŸllen hei§er bzw. 
brennender AbfŠlle (z. B. glŸhende Asche). Bei Frost 
ist ein Anfrieren der AbfŠlle in den AbfallbehŠltern 
durch entsprechende BefŸllung und Vorbehandlung 
zu verhindern. Die Deckel sind stets geschlossen zu 
halten. 
(2) Zudem sind Verdichtungen der AbfŠlle in den 
kommunalen BehŠltern mittels mobiler oder stati-
onŠrer Verpresseinrichtungen, die zur Folge haben, 
dass sich die BehŠlter verformen oder ein zu hohes 
Gewicht aufweisen, um ordnungsgemŠ§ entleert 
werden zu kšnnen, bzw. unzulŠssige gewerbliche 
Nachsortierungen von bereits in den kommunalen 
AbfallbehŠltern beÞ ndlichen AbfŠllen verboten.
(3) AbfŠlle, die gemŠ§ ¤ 8 dieser Satzung von der 
Entsorgung des Landkreises und/oder vom Sam-
meln bzw. der Erfassung sowie dem Befšrdern 
durch den Landkreis ausgeschlossen oder nach 
Ma§gabe der ¤¤ 14 - 19. getrennt zu Ÿberlassen 
sind, dŸrfen nicht in die AbfallbehŠlter gefŸllt 
werden. Das gilt insbesondere dann, wenn sie 
das Betriebspersonal gefŠhrden, bzw. die Ab-
fallbehŠlter, die Entsorgungsfahrzeuge oder die 
Abfallentsorgungsanlagen schŠdigen kšnnen. 
Folgende maximale FŸllgewichte fŸr AbfallbehŠlter 
dŸrfen nicht Ÿberschritten werden:

-  MGB   80 l   40 kg*
-  MGB 120 l   48 kg*
-  MGB 240 l   96 kg*
-  MGB 1,1 m3 440 kg*
-  80 l-Restabfallsack 30 kg*

* gemŠ§ Norm EN 840
Sofern die Gewichte Ÿberschritten werden, erfolgt 
keine Entleerung der BehŠlter bzw. Abholung der 
AbfallsŠcke.
(4) Nach ¤ 17 KrWG Ÿberlassungspß ichtige Restab-
fŠlle, die Ÿber die šffentliche Abfallentsorgung des 
Landkreises entsorgt werden, dŸrfen nur in den von 
der EKM bereitgestellten AbfallbehŠltern bzw. den 
zugelassenen RestabfallsŠcken (gemŠ§ ¤ 10 Abs. 1 
Ziffer 1 c dieser Satzung) gesammelt und zur Entsor-
gung bereitgestellt werden. Andere als die zugelas-
senen AbfallbehŠlter bzw. RestabfallsŠcke werden 
im Rahmen der šffentlichen Abfallentsorgung des 
Landkreises nicht entleert oder eingesammelt. Ab-
fŠlle dŸrfen nicht lose auf dem GrundstŸck gelagert, 
nicht neben den AbfallbehŠltern abgelegt bzw. zur 
Abholung bereitgestellt werden. Eine Ausnahme bil-
den die zugelassenen AbfallsŠcke. Jede anderweiti-
ge Verbringung von Ÿberlassungspß ichtigen AbfŠllen 
ist unzulŠssig.
(5) Die ¤¤ 12 und 13 gelten sinngemŠ§ fŸr am Grund-
stŸck aufgestellte BehŠlter zur Sammlung von Alt- 
bzw. Wertstoffen (z. B. Papier und Pappe).
(6) Die EKM weist darauf hin, dass beim Einwurf von 
Alt- bzw. Wertstoffen (z. B. Altglas) in die šffentlich 
aufgestellten Sammelcontainer der RŸcknahmeein-
richtungen die ausgewiesenen bzw. in den šrtlichen 
Polizeiverordnungen festgelegten Einwurfzeiten zu 
beachten sind. 
(7) Der GrundstŸckseigentŸmer haftet bei vorsŠtz-
lich oder fahrlŠssig verursachten BeschŠdigungen, 
die durch VerŠnderungen an den BehŠltern, unsach-
gemŠ§e Behandlung, Benutzung der AbfallbehŠlter 
an den AbfallbehŠltern, den Entsorgungsfahrzeugen 
oder an den Abfallentsorgungsanlagen usw. entste-
hen. Des Weiteren haftet der GrundstŸckseigen-
tŸmer bzw. der Anschlusspß ichtige fŸr den Verlust 
der BehŠlter, so weit von ihm oder seinen ErfŸl-
lungsgehilfen vorsŠtzlich oder fahrlŠssig verursacht. 
BeschŠdigungen oder Verlust der BehŠlter, die im 
Rahmen der kommunalen Abfallentsorgung aufge-
stellt wurden, sind vom GrundstŸckseigentŸmer/
Anschlusspß ichtigen bzw. dessen BevollmŠchtigten 
unverzŸglich der EKM anzuzeigen. Umstellungen von 
AbfallbehŠltern fŸr RestabfŠlle und fŸr Papier und 
Pappe in andere GrundstŸcke sind ohne Zustimmung 
der EKM unzulŠssig. 

¤ 13   Standplatz und Transportweg der 
AbfallbehŠlter sowie Bereitstellung 

dieser zur Entsorgung
(1) Der Standplatz fŸr die AbfallbehŠlter ist vom 
GrundstŸckseigentŸmer auf seinem GrundstŸck her-
zustellen und zu unterhalten. Bei vermieteten Woh-
nungen, WohnhŠusern oder GrundstŸcken hat der 
GrundstŸckseigentŸmer sicherzustellen, dass die 
AbfallbehŠlter jederzeit allen Mietern zugŠnglich 
sind und ordnungsgemŠ§ benutzt werden kšnnen.
(2) Anschlusspß ichtige, deren GrundstŸcke an ei-
ner šffentlichen Stra§e liegen, die aufgrund der 
Lage oder der VerkehrsverhŠltnisse mit den zum 
Einsatz kommenden Sammelfahrzeugen dauer-
haft nicht oder nur mit erheblichen Schwierigkei-
ten angefahren werden kšnnen, sind verpß ichtet, 
die AbfallbehŠlter zu den nŠchst gelegenen, mit 
den zum Einsatz kommenden Sammelfahrzeugen 
befahrbaren šffentlichen Stra§en (Entsorgungss-
tandort) zu bringen. Diese Entsorgungsstandorte 
werden von der EKM, in Abstimmung mit dem zu-
stŠndigen Entsorgungsunternehmen bestimmt und 
dem Anschlusspß ichtigen mitgeteilt. Auf Antrag des 
Anschlusspß ichtigen kann von der EKM in Abstim-
mung mit dem Entsorger in derartigen begrŸndeten 
AusnahmefŠllen (Strecken von Ÿber 100 m, extreme 
Beschaffenheit der GrundstŸckszuwegung erschwert 
die BehŠlterbereitstellung etc.) widerruß  ich gestat-
tet werden, zugelassene RestabfallsŠcke (gemŠ§. ¤ 
10 Abs. 1 Ziffer. 1 c dieser Satzung) zu benutzen. 

(3) Sind Stra§enteile oder Stra§enzŸge aus zwingen-
den GrŸnden (Baustellen etc.) vorŸbergehend mit 
Sammelfahrzeugen nicht befahrbar, so sind die Ab-
fallbehŠlter vom Anschlusspß ichtigen zur Entsorgung 
fŸr diese Zeit an eine andere, mit den zum Einsatz 
kommenden Sammelfahrzeugen erreichbare Stelle 
zu bringen. Die diesbezŸgliche Verfahrensweise ist 
rechtzeitig vom VorhabentrŠger der Bauma§nahmen 
mit der EKM, dem zustŠndigen Entsorgungsunter-
nehmen und den betroffenen Anschlusspß ichtigen 
abzustimmen. Die VorhabentrŠger haben dafŸr 
Sorge zu tragen, dass an den von Bauma§nahmen 
betroffenen GrundstŸcken eine ordnungsgemŠ§e 
Abfallentsorgung erfolgen kann.
(4) Die Entleerung der RestabfallbehŠlter erfolgt 
anhand eines festgelegten Tourenplanes, der gemŠ§ 
¤ 30 dieser Satzung veršffentlicht wird, grundsŠtz-
lich 14-tŠglich. Es werden nur zugelassene Abfall-
behŠlter entleert, die entsprechend des Touren-
planes am jeweiligen Abfuhrtag an der Reihe sind 
und ordnungsgemŠ§ zur Entleerung (gemŠ§ Abs. 5 
und 6) bereitgestellt wurden. FŠllt der vorgesehene 
Abfuhrtag auf einen Feiertag, so erfolgt die Abho-
lung am folgenden Werktag. Bei zwei aufeinander 
folgenden Feiertagen wird die Abfallentsorgung des 
1. Feiertages auf den letzten Werktag vor dem Fei-
ertag vorverlegt und die Entsorgung des 2. Feierta-
ges entsprechend Satz 3 nachgeholt. Die EKM kann 
fŸr eine †bergangszeit im begrŸndeten Einzelfall 
und in Abstimmung mit dem zustŠndigen Entsorger 
fŸr bestimmte Abfuhrbereiche auch einen anderen 
Abfuhrrhythmus festlegen und dies entsprechend 
mitteilen. 
(5) Der Anschlusspß ichtige bzw. dessen Beauftrag-
ter hat sicherzustellen, dass die zu entleerenden 
BehŠlter am Entsorgungstag um 6.00 Uhr mit ge-
schlossenem Deckel zur Abholung au§erhalb priva-
ter GrundstŸcke im šffentlichen Bereich (Gehweg-/
Stra§enrand) vor dem GrundstŸck bereitstehen. 
Dabei ist zu beachten, dass Fu§gŠnger und der Stra-
§enverkehr nicht gefŠhrdet bzw. behindert werden. 
Die BefŸllung und Bereitstellung hat so zu erfolgen, 
dass die Entleerung und Abfuhr ohne Schwierigkei-
ten und Zeitverlust durchgefŸhrt werden kann. 
(6) Durch die Bereitstellung der AbfallbehŠlter ge-
mŠ§ Abs. 5 muss fŸr den MŸllwerker eindeutig er-
kennbar sein, dass der BehŠlter entleert werden 
soll. Ist dies nicht der Fall und es kommt dadurch 
zu einer nicht beabsichtigten Entleerung bzw. un-
terbleibt die Entleerung, besteht kein Anspruch 
auf Schadensersatz. Nach der Entleerung sind die 
BehŠlter durch die MŸllwerker an den Bereitstel-
lungsort zurŸckzustellen. AbfallbehŠlter sind vom 
Anschlusspß ichtigen bzw. dessen Beauftragten nach 
der Entleerung unverzŸglich auf das GrundstŸck zu-
rŸckzubringen.
(7) Kšnnen die AbfallbehŠlter aufgrund des Ver-
schuldens der †berlassungs- und Benutzungspß ichti-
gen nicht entleert werden, so erfolgt die Entleerung 
erst zum nŠchsten planmŠ§igen, gemŠ§ ¤ 30 dieser 
Satzung veršffentlichten, Entsorgungstermin.
(8) Abs. 1 bis 7 gelten sinngemŠ§ fŸr BehŠlter zur 
Entsorgung von Papier und Pappe (gemŠ§ ¤ 14 dieser 
Satzung), und anderer AbfŠlle, die im Rahmen der 
šffentlichen Abfallentsorgung getrennt zur Abholung 
bereitgestellt werden.
(9) Zugelassene RestabfallsŠcke sind am im Touren-
plan festgelegten Entsorgungstag fŸr Restabfall, in 
der Regel neben dem zur Entleerung bereitgestell-
ten RestabfallbehŠlter, zugebunden zur Abholung 
bereitzustellen. Im Falle von Abs. 2 Satz 3, bestimmt 
die EKM den Entsorgungsstandort in Abstimmung mit 
dem Entsorger. Die betroffenen Anschlusspß ichtigen 
werden Ÿber das Ergebnis der Abstimmung schrift-
lich informiert.

¤ 14   Sammlung und Abfuhr von Papier und Pappe
(1) Papier-, Pappe- und KartonagenabfŠlle aus Haus-
haltungen sowie haushaltstypische Mengen aus an-
deren Herkunftsbereichen im Sinne von ¤ 9 Abs. 1 
Ziffer 2 Buchst. b) dieser Satzung werden Ÿber auf 
dem GrundstŸck des Anschlusspß ichtigen vorzuhal-
tende AbfallbehŠlter (sog. Papiertonne - blau bzw. 
mit blauem Deckel) gemŠ§ ¤ 10 Abs. 1 Nr. 2 dieser 
Satzung bzw. Ÿber die kommunalen Wertstoffhšfe 
gesondert erfasst und verwertet. Die Papierton-
nen sind mit einem Transponder ausgerŸstet, Ÿber 
den die einzelnen BehŠlterentleerungen erfasst 
werden. Die ¤ 11 - 13 gelten entsprechend. In der 
EntsorgungszustŠndigkeit des Landkreises liegen-
des Altpapier (insbesondere Druckerzeugnisse und 
andere Papiere als lizensierte Verpackungen) wird 
dort gemeinsam mit Papierverpackungen, fŸr deren 
Entsorgung die Systembetreiber lt. Verpackungsver-
ordnung zustŠndig sind, erfasst. 
(2) Die Erzeuger und Besitzer von AbfŠllen aus an-
deren Herkunftsbereichen als privaten Haushaltun-
gen haben die ihnen nach dem KrWG obliegenden 
Verwertungspß ichten insbesondere fŸr grš§ere als 
haushaltstypische Mengen an Papier und Pappe zu 
beachten. Sie sollen diese nach Ma§gabe des KrWG 
hierfŸr auch einer Verwertung au§erhalb der šffent-
lichen Abfallentsorgung des Landkreises zufŸhren. 
Auf Nachfragen berŠt die EKM Ÿber entsprechende 
Verwertungsmšglichkeiten.
(3) Der Landkreis ist daran interessiert einen grš§t-
mšglichen Anteil an verwertbaren AbfŠllen wieder in 
den Stoffkreislauf zurŸckzufŸhren, um damit wich-
tige natŸrliche Ressourcen zu schonen. Die Verwer-
tung von Altpapier spielt dabei eine gro§e Rolle. Der 

Landkreis Mittelsachsen gibt daher den KindergŠrten 
und Schulen im Landkreis die Mšglichkeit im Rah-
men der kommunalen Abfallentsorgung, hochwerti-
ges und besonders gut verwert- und vermarktbares 
Altpapier (z. B. Zeitungen und Zeitschriften) separat 
zu sammeln und an den Landkreis zu Ÿbergeben so-
wie dafŸr an den Erlšsen beteiligt zu werden. 
Die einzelnen BehŠlterentleerungen werden dann 
mittels Transponder erfasst und kšnnen somit als 
Grundlage fŸr eine etwaige Erstattung von Erlšsan-
teilen an die Sammler nach Ma§gabe der Abfallge-
bŸhrensatzung des Landkreises und unter BerŸck-
sichtigung von ¤ 14 SŠchsKAG verwendet werden. 
Es werden hierfŸr BehŠlter mit einem Volumen von 
1.100 l bereitgestellt. Da es sich bei diesem Altpa-
pier um an den Landkreis Ÿberlassungspß ichtige 
AbfŠlle handelt ist eine Aufstellung von BehŠltern 
anderer Sammler (z. B. gewerbliche Sammler) nicht 
gestattet. Die EKM verstŠndigt sich mit den hierfŸr 
Verantwortlichen interessierter Einrichtungen auf 
die konkreten ModalitŠten zu Abfuhr und Handling. 
Insbesondere kommt eine VerstŠndigung auf eine 
den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechende 
Abfuhr in Frage. 

¤ 15   Sammlung und Abfuhr von sperrigen 
AbfŠllen aus Haushaltungen und sperrigen 

AbfŠllen ohne Herkunftsbezug
(1) Sperrige AbfŠlle im Sinne von ¤ 9 Abs. 1 Ziffer 1.2 
a) u. b) dieser Satzung sind feste SiedlungsabfŠlle 
aus Haushalten und anderen Herkunftsbereichen 
(z. B. Gewerbe, insbesondere Kleingewerbe oder 
vergleichbare Einrichtungen), wie sie in Haushal-
tungen nach Art, Menge und Beschaffenheit typi-
scherweise anfallen und die wegen ihrer Grš§e und 
Beschaffenheit (Sperrigkeit) auch nach zumutbarer 
Zerkleinerung nicht in die im Entsorgungsgebiet vor-
geschriebenen, kleinsten RestabfallbehŠlter (gemŠ§ 
¤ 10 dieser Satzung: 80 l-BehŠlter) passen, sondern 
getrennt von den RestabfŠllen gesammelt bzw. 
Ÿberlassen werden. Sperrige AbfŠlle aus anderen 
Herkunftsbereichen werden in dieser Satzung auch 
als Sperrige AbfŠlle ohne Herkunftsbezug (vgl. ¤ 9 
Abs. 1 Ziff. 1.2 b) oder als solche aus Gewerbe und 
Einrichtungen bezeichnet. Zu den sperrigen AbfŠllen 
im Sinne dieser Satzung gehšren  z. B.:
- Altmšbel wie z. B.: SchrŠnke, Tische, StŸhle, So-

fas, Sessel;
- Matratzen, Teppiche, Fu§bodenbelŠge;
- Lampen, Gardinenstangen, Jalousien und
- grš§ere GegenstŠnde aus Kunststoff wie z. B. WŠ-

schekšrbe, Wischeimer, Gartenmšbel, Kinderwa-
gen etc.

Sperrige AbfŠlle aus Holz sind sperrige AbfŠlle, wel-
che Ÿberwiegend aus Massivholz, Spanplatten oder 
Korbmaterial bestehen und die zur Verwertung 
von Holz/Altholz geeignet sind. Dazu gehšren z. B. 
SchrŠnke, Tische, StŸhle, KŸchenmšbel, Kommo-
den, Bettgestelle, Regalbretter, Kšrbe, Rattanmš-
bel etc. 
Nicht zu den sperrigen AbfŠllen im Sinne dieser Sat-
zung gehšren neben anderen AbfŠllen, die nach Ma§-
gabe dieser Satzung getrennt erfasst werden z. B.:

- GartenabfŠlle (wie z. B. Gehšlzverschnitt, Baum- 
stŠmme, Wurzelstšcke)

- Bauschutt und BauabfŠlle (z. B. Badewannen, 
TŸren, Fenster, Dachziegel, Dachpappen, DŠmm-
stoffe, Bauhšlzer, Steine),

- Fahrzeugteile, Fahrzeugreifen und
- sperrige AbfŠlle im Sinne von ¤ 8 Abs. 3 dieser Sat-

zung (vor allem falls nicht von Hand verladbar)
(2) Der Landkreis begrŸ§t es, wenn Mšbel und ande-
re wiederverwendbare GegenstŠnde einer weiteren 
Verwendung bzw. einer Wiederverwendung zuge-
fŸhrt werden. Die EKM berŠt dazu.
(3) Die Erfassung von sperrigen AbfŠllen gemŠ§ Abs. 
1 im Rahmen der šffentlichen Abfallentsorgung des 
Landkreises erfolgt mittels Abholung am GrundstŸck 
bzw. durch Annahme der sperrigen AbfŠlle an den 
Wertstoffhšfen. Die zur Abholung der sperrigen 
AbfŠlle am GrundstŸck erforderlichen Bestell-Dop-
pelkarten werden dem jŠhrlich erscheinenden Ab-
fallkalender beigelegt. Zudem sind die Bestell-Dop-
pelkarten an den Wertstoffhšfen erhŠltlich.
(4) Bei der Abholung am GrundstŸck bzw. der An-
nahme an den Wertstoffhšfen erfolgt eine Trennung 
der sperrigen AbfŠlle aus Holz und der Ÿbrigen sper-
rigen AbfŠlle. Die Abfallbesitzer sind verpß ichtet bei 
der Abholung von sperrigen AbfŠllen am GrundstŸck 
(Bestellkartensystem) die AbfŠlle nach sperrigen 
AbfŠllen aus Holz (z. B. Schrank, Kommode) und 
Ÿbrige sperrige AbfŠlle (Kunststoffgartenstuhl bzw. 
Kunststoffmšbel) zu trennen und nebeneinander, 
getrennt zur Abholung bereitzustellen. Die sper-
rigen AbfŠlle werden im Bestellkartensystem am 
mitgeteilten Abholtag mit getrennten Fahrzeugen 
eingesammelt. Sowohl bei der Abgabe von sperrigen 
AbfŠllen am Wertstoffhof als auch bei der Abholung 
dieser sperrigen AbfŠlle zur Entsorgung muss  eine 
nach Ma§gabe von Abs. 7 Ÿbersandte, gŸltige und 
vollstŠndig ausgefŸllte Bestellkarte vorliegen (Sam-
melfahrzeug) bzw. dem Personal des Wertstoffhofes 
Ÿbergeben werden (Wertstoffhof).
(5) Die Sammlung von sperrigen AbfŠllen im Bestell-
kartensystem Þ ndet jŠhrlich von Anfang MŠrz bis 
Ende November statt. In den Monaten Dezember bis 
Februar kšnnen sperrige AbfŠlle ausschlie§lich an 
den Wertstoffhšfen abgegeben werden. 
(6) Aus technischen und organisatorischen GrŸnden 
wird die Bereitstellungsmenge bei der Abholung von 

sperrigen AbfŠllen am GrundstŸck mittels Bestell-
karte auf 3 m³ sperrige AbfŠlle pro Bestellkarte und 
auf maximal 2 Bestellkarten pro Haushalt und Jahr 
begrenzt. DarŸber hinaus gehende Bestellungen 
(mehr als 2 Bestellkarten pro Haushalt und Jahr) 
werden nicht bearbeitet, der Absender der Karten 
wird darŸber informiert. Es kšnnen zwei Bestellkar-
ten Ÿber eine Abholung genutzt werden.
(7) Der Besitzer der Karte gibt die Abholung der 
sperrigen AbfŠlle durch das AusfŸllen und Absenden 
der Karte bzw. per E-Mail Ÿber die Internetseite der 
EKM (elektronische Bestellkarte) an das beauftragte 
Entsorgungsunternehmen in Auftrag. Nach Eingang 
der Bestellkarte beim beauftragten Entsorgungs-
unternehmen teilt das Entsorgungsunternehmen 
rechtzeitig, spŠtestens sieben Kalendertage vor dem 
Abholtermin, dem Absender per RŸcksendung der 
Antwortkarte bzw. E-Mail einen Abholtermin mit. 
Das Entsorgungsunternehmen ist bemŸht auf evtl. 
TerminwŸnsche einzugehen - ein Anspruch des Ab-
senders auf einen bestimmten Entsorgungstermin 
besteht allerdings nicht. Die sperrigen AbfŠlle wer-
den bis spŠtestens vier Wochen, nach Eingang der 
Bestellkarte beim beauftragten Entsorger, am mit-
geteilten Standort abgeholt. Nicht ordnungsgemŠ§ 
bzw. nicht vollstŠndig ausgefŸllte Karten werden 
nicht bearbeitet. Es werden bei der Versendung per 
Post zudem nur frankierte Antwortkarten bearbeitet.
(8) Die abzuholenden sperrigen AbfŠlle sind am mit-
geteilten Entsorgungstag, getrennt nach sperrigen 
AbfŠllen aus Holz und sonstigen sperrigen AbfŠllen, 
entsprechend den Hinweisen auf der Bestellkarte, 
am Stra§enrand, im šffentlichen Verkehrsraum vor 
dem GrundstŸck (nŠchstmšglicher Haltepunkt des 
Fahrzeuges, vom angeschlossenen GrundstŸck aus 
gesehen), dort wo auch die AbfallbehŠlter entleert 
werden, bereitzustellen. Regelungen des ¤ 13 die-
ser Satzung zur Bereitstellung von AbfŠllen gelten 
sinngemŠ§. Der sperrige Abfall darf frŸhestens ab 
18.00 Uhr des Vortages und muss bis spŠtestens 
6.00 Uhr am mitgeteilten Entsorgungstag zur Ab-
holung bereitgestellt werden. Eine Bereitstellung 
des sperrigen Abfalls ohne vorherige Mitteilung ei-
nes Abholtermins gemŠ§ Satz 2 ist nicht gestattet. 
Wird dies nicht beachtet und es kommt dadurch zu 
BeeintrŠchtigungen (z. B. Verkehrsbehinderungen, 
zusŠtzlichen Abfallablagerungen durch Dritte), ist 
dafŸr der Auftraggeber der Entsorgung der sperrigen 
AbfŠlle nach Ma§gabe der geltenden Vorschriften 
verantwortlich. 
(9) Bei der Abholung von sperrigen AbfŠllen im Auf-
trag des Landkreises bzw. der EKM muss deren Ver-
ladung ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust durch 
zwei Personen von Hand gefahr- und schadlos mšg-
lich und auch im †brigen zumutbar sein. Im Rahmen 
der mobilen SperrmŸllsammlung werden solche Ab-
fŠlle nicht mitgenommen, die gemŠ§ Abs. 1 nicht 
zu den sperrigen AbfŠllen im Sinne dieser Satzung 
gehšren bzw. solche sperrigen AbfŠlle die lŠnger als 
2 m sind, deren Masse grš§er als 70 kg ist oder deren 
Transport aus anderen GrŸnden schwierig oder nicht 
zumutbar ist. 
(10) Wird bei der Abholung der sperrigen AbfŠlle vor 
Ort festgestellt, dass im Vergleich zur angemelde-
ten Menge (bei einer Bestellkarte max. 3 m³ oder 
bei Vorliegen der zwei Bestellkarten max. 6 m³) 
deutliche Mehrmengen bereitgestellt wurden, dann 
werden diese Mehrmengen ebenfalls entsorgt, wenn 
dadurch die weiteren Termine der Sammeltour ein-
gehalten werden kšnnen. Die EinschŠtzung darŸber 
nimmt die Besatzung des jeweiligen Sammelfahr-
zeuges bzw. nehmen Mitarbeiter der EKM vor. Als 
vom Absender der Bestellkarten bereitgestellt gel-
ten auch AbfŠlle, die ggf. von Dritten der bereitge-
stellten Abfallmenge hinzu gegeben wurden.
(11) Sofern bereitgestellte Mehrmengen sperriger 
AbfŠlle mitgenommen werden, fŸhrt die EKM nach 
Ma§gabe der AbfallgebŸhrensatzung des Landkreises 
eine Nacherhebung von EntsorgungsgebŸhren fŸr die 
bereitgestellte Mehrmenge (bei Vorliegen einer Be-
stellkarte Ÿber 3 m³ hinaus, bei Vorliegen von zwei 
Bestellkarten Ÿber 6 m³ hinaus) beim Auftraggeber 
der Entsorgung der sperrigen AbfŠlle bis zur Hšhe 
des tatsŠchlich bereitgestellten Volumens durch. 
(12) Wird vor Ort eingeschŠtzt, dass weitere, fŸr 
diesen Tag eingeplante Sammeltermine aufgrund 
der bereitgestellten Mehrmengen nicht eingehalten 
werden kšnnen, werden diese Mehrmengen nicht 
mitgenommen. Der jeweilige Absender der Karte 
wird vom Entsorgungsunternehmen entsprechend 
informiert. Er ist dann verpß  ichtet die stehen ge-
lassenen AbfŠlle unverzŸglich aus dem šffentlichen 
Verkehrsraum (Bereitstellungsort) zu entfernen und 
einer anderweitigen ordnungsgemŠ§en Entsorgung 
(z. B. Anlieferung Wertstoffhof) zuzufŸhren. Glei-
ches gilt fŸr AbfŠlle, die im Sinne dieser Satzung 
nicht zu den sperrigen AbfŠllen gehšren, aber trotz-
dem zur Abholung bereitgestellt wurden. Abs. 10 
letzter Satz gilt entsprechend.
(13) Die EinschŠtzung der tatsŠchlich bereitgestell-
ten Menge der sperrigen AbfŠlle und sich daraus 
ergebenden nachzuberechnenden Mehrmengen 
werden in der Regel durch die Besatzung des Sam-
melfahrzeuges bzw. von Mitarbeitern der EKM vor-
genommen. Abs.10 letzter Satz gilt entsprechend.
(14) Entstehen bei der DurchfŸhrung der Sammlung 
Bedenken an der RechtmŠ§igkeit des Anspruches 
auf Entsorgung von sperrigen AbfŠllen im Rahmen 
der šffentlichen Abfallentsorgung (z. B. gewerbli-
cher Herkunftsbereich, EinschŠtzungen Mehrmen-
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gen, EinschŠtzung der haushaltstypischen Art und 
Menge), wird dies von der EKM geprŸft und Ÿber die 
weitere Vorgehensweise entschieden. 
(15) FŸr die Annahme von sperrigen AbfŠllen an den 
Wertstoffhšfen gelten die Bestimmungen der AbsŠt-
ze 1 bis 5 und 12 entsprechend. 
(16) An den Wertstoffhšfen kšnnen aus technischen 
und organisatorischen GrŸnden pro Anlieferung 
ausschlie§lich 3 m3 sperrige AbfŠlle  abgegeben 
werden, ohne dass hierfŸr eine MehrmengengebŸhr 
erhoben wird. Sollen bei einer Anlieferung mehr als 
3 m³ sperrige AbfŠlle mit einem Mal abgegeben wer-
den, wird hierfŸr nach Ma§gabe der AbfallgebŸhren-
satzung des Landkreises eine MehrmengengebŸhr 
erhoben. Den Anlieferern steht es selbstverstŠndlich 
frei an den Wertstoffhšfen kostenfrei mehrere An-
lieferungen Ÿber max. 3 m³/Anlieferung zu tŠtigen.
(17) Erzeuger und Besitzer von sperrigen AbfŠllen in 
nicht haushaltstypischer Art, Menge oder Beschaf-
fenheit, die gemŠ§ ¤ 8 Abs. 3 dieser Satzung vom 
Sammeln bzw. der Erfassung durch die šffentliche 
Abfallentsorgung des Landkreises Mittelsachsen aus-
geschlossen sind, haben bestehende †berlassungs-
pß ichten gegenŸber dem AWVC nach Ma§gabe von 
¤ 17 KrWG und den Regelungen der jeweils gŸltigen 
Satzung des AWVC Ÿber die Benutzung seiner Abfal-
lentsorgungsanlagen zu berŸcksichtigen.

¤ 16   Sammlung von Metallen
(1) Als Metalle, nachfolgend auch Metallschrott ge-
nannt, im Sinne von ¤ 9 Abs. 1 Nr. 2 a dieser Satzung 
werden in haushaltstypischer Art, Menge und Be-
schaffenheit anfallende AbfŠlle aus Haushaltungen 
und anderen Herkunftsbereichen verstanden, die aus 
Eisen- und Nichteisenmetallen bestehen wie z. B.:
- Gasherde, Gasšfen,
- FahrrŠder, Wannen, Bettgestelle,
- Tšpfe, Tiegel und Pfannen.
Nicht zum Metallschrott im Sinne dieser Satzung 
zŠhlen neben anderen nach Ma§gabe dieser Satzung 
getrennt erfassten AbfŠllen z. B.:
- mit FlŸssigkeiten (z. B. …l, Kraftstoff, KŸhlmittel) 

gefŸllte Metall- und Fahrzeugteile 
- Verpackungen aus Metall (Dosen), die im Rahmen 

eines RŸcknahmesystems nach ¤ 6 Abs. 3 Satz 1 
Verpackungsverordnung (derzeit GrŸner Punkt 
des Dualen System Deutschland) gesondert erfasst 
und gesammelt werden. 

(2) Metallschrott ist von anderen AbfŠllen zu tren-
nen, gesondert zu erfassen und einer Verwertung 
zuzufŸhren.
(3) Die Sammlung und Verwertung von Metallschrott 
im Sinne von Abs. 1 im Rahmen der kommunalen 
Abfallentsorgung durch den Landkreis erfolgt Ÿber 
die im Landkreis eingerichteten und bekanntge-
machten kommunalen Wertstoffhšfe. Die Verladung 
des Metallschrottes muss ohne Schwierigkeiten und 
Zeitverlust durch zwei Personen von Hand gefahr- 
und schadlos mšglich und auch im †brigen zumutbar 
sein. Ist dies nicht der Fall gilt fŸr Metallschrott aus 
anderen Herkunftsbereichen als Haushaltungen ¤ 8 
Abs. 3 Ziff. 3 dieser Satzung sinngemŠ§. Die EKM 
berŠt Ÿber Annahmestellen, an denen der Metall-
schrott in diesen FŠllen abgegeben werden kann.
(4) Erzeuger und Besitzer von Metallschrott aus an-
deren Herkunftsbereichen als privaten Haushaltun-
gen haben die ihnen nach dem KrWG obliegenden 
Verwertungspß ichten insbesondere fŸr grš§ere als 
haushaltstypische Mengen an Metallschrott zu be-
achten. Sie sollen diese nach Ma§gabe des KrWG 
hierfŸr auch einer Verwertung au§erhalb der šffent-
lichen Abfallentsorgung des Landkreises zufŸhren. 
Auf Nachfragen berŠt die EKM Ÿber entsprechende 
Verwertungsmšglichkeiten.

¤ 17   Erfassung von Elektro- und 
ElektronikaltgerŠten

(1) Als Elektro- und ElektronikaltgerŠte im Sinne die-
ser Satzung werden GerŠte nach Ma§gabe des Elek-
tro- und ElektronikgerŠtegesetzes (ElektroG) in der 
jeweils gŸltigen Fassung (insbesondere ¤¤ 2 und 3) 
verstanden, die nach diesem Gesetz einer RŸcknah-
me durch den šffentlich-rechtlichen EntsorgungstrŠ-
ger (hier dem Landkreis) unterliegen. Dazu gehšren 
z. B. die nachfolgend genannten GerŠte der:
Sammelgruppe 1: 
Haushaltsgro§gerŠte, automatische AusgabegerŠte 
(Kategorie 1, 10) wie z. B. Waschmaschinen, E-Her-
de und Backšfen, WŠschetrockner, MikrowellengerŠ-
te, GeschirrspŸler etc.
Sammelgruppe 2:
KŸhlgerŠte (Kategorie 1) KŸhl- und GefriergerŠte
Sammelgruppe 3:  
Informations- und TelekommunikationsgerŠte, GerŠ-
te der Unterhaltungselektronik (Kategorien 3, 4) wie 
z. B. Telefone, Handys, Computer, Drucker, Compu-
terbildschirme, Anrufbeantworter, Taschenrechner, 
Radios, HiFi-Anlagen, Fernseher, Sat-Receiver, Vi-
deorecorder etc.
Sammelgruppe 4: 
Gasentladungslampen (Kategorie 5) Annahme nur an 
ganzwšchentlich gešffneten Wertstoffhšfen
Sammelgruppe 5:
HaushaltskleingerŠte, Beleuchtungskšrper, elekt-
rische und elektronische Werkzeuge, Spielzeuge, 
Sport- und FreizeitgerŠte, Medizinprodukte, †ber-
wachungs- und Kontrollinstrumente (Kategorien 
2, 5, 6, 7, 8, 9) wie z. B. Mixer, Haartrockner, Ra-
sierapparate, el. Messer, el. Wecker, Staubsauger, 
BŸgeleisen, Toaster, Friteusen, Kaffeemaschinen, 

Wasserkocher, etc. Leuchten fŸr Leuchtstofß ampen, 
Kompaktleuchtstofß ampen, Entladungslampen etc. 
mit Ausnahme von Leuchten in Haushalten (Wohn-
zimmerleuchten, Schreibtischleuchten, Weihnachts-
lichterketten etc.) und GlŸhlampen Bohrmaschinen, 
SŠgen, GerŠte zum Drehen, FrŠsen, Schleifen, Ra-
senmŠher etc. mit Ausnahme ortsfester industrieller 
Gro§werkzeuge Videospielkonsolen, el. Eisenbah-
nen, Autorennbahnen, SportausrŸstungen etc. Heiz-
regler, Thermostate etc.
sofern sie zu ihrem ordnungsgemŠ§en Betrieb elek-
trische Stršme oder elektromagnetische Felder be-
nštigen bzw. sofern mit ihnen solche Stršme und 
Felder gemessen und Ÿbertragen werden.
(2) Besitzer von Elektro- und ElektronikaltgerŠten 
haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall 
getrennten Erfassung zuzufŸhren. An den Wertstoff-
hšfen kšnnen Elektro- und ElektronikaltgerŠte aus 
Haushalten und von weiteren Endnutzern und Ver-
treibern aus dem Landkreisgebiet zur Entsorgung 
abgegeben werden, ohne dass hierfŸr SondergebŸh-
ren erhoben werden. Standort und …ffnungszeiten 
der Wertstoffhšfe werden gemŠ§ ¤ 30 dieser Sat-
zung bekannt gemacht.
(3) ZusŠtzlich zu der unter Abs. 2 genannten Selbst-
anlieferung steht es den privaten Haushalten frei, 
mit Entsorgungsunternehmen (z. B. dem vom Land-
kreis mit der SperrmŸllabfuhr beauftragten Unter-
nehmen) eine ggf. kostenpß ichtige Abholung von 
ElektronikaltgerŠten und deren Weitertransport 
zum Wertstoffhof zu vereinbaren. 

¤ 18   Sammlung und Abfuhr von Problemstoffen
(1) Problemstoffe im Sinne dieser Satzung sind Ab-
fŠlle aus Haushaltungen und AbfŠlle aus anderen 
Herkunftsbereichen in haushaltsŸblicher Art, Menge 
und Beschaffenheit, die bei der Entsorgung Nachtei-
le fŸr Personen, Umwelt, Anlagen oder von Verwer-
tungsprodukten hervorrufen kšnnen, wie z. B.:
- Pß anzenschutz- und SchŠdlingsbekŠmpfungsmittel, 
- šl- und lšsemittelhaltige Stoffe,
- Farben und Lacke (keine wasserverdŸnnbaren 

Farben und Lacke),
- Desinfektions- und Holzschutzmittel, 
- Chemikalienreste,
- Batterien/Akkumulatoren,
- Leuchtstoffršhren, 
- SŠuren, Laugen, Salze sowie
- Arzneimittel etc.
Die abfallrechtliche Bezeichnung der AbfŠlle sowie 
die hierzu vergebenen AbfallschlŸsselnummern las-
sen sich ¤ 9 Abs. 1. Ziff. 3 dieser Satzung entneh-
men. Problemstoffe sind von anderen AbfŠllen zu 
trennen und dem Landkreis zur Entsorgung durch 
†bergabe am Problemstoffmobil bzw. an der statio-
nŠren Sammelstelle getrennt zu Ÿberlassen. 
(2) Die Sammlung von Problemstoffen im Rahmen 
der šffentlichen Abfallentsorgung erfolgt mittels 
Problemstoffmobil und Ÿber eine stationŠre Sam-
melstelle in der Stadt Freiberg. Sowohl am Problem-
stoffmobil als auch an der stationŠren Sammelstelle 
werden ausschlie§lich Problemstoffe in haushaltsŸb-
licher Art, Menge und Beschaffenheit angenommen. 
Als haushaltsŸbliche Mengen im Sinne dieser Satzung 
gelten Gebindegrš§en pro Abfallfraktion und Anlie-
ferung von bis zu 30 l bzw. 30 kg am Problemstoff-
mobil und 60 l bzw. 60 kg an der stationŠren Sam-
melstelle. FŸr grš§ere Mengen an Problemstoffen 
gilt Abs. 5. 
(3) Werden AbfŠlle Ÿbergeben, die nicht als Prob-
lemstoffe i. S. von Abs. 1 einzustufen sind werden 
sie im Einzelfall durch das Annahmepersonal oder 
durch die zustŠndigen Mitarbeiter der EKM zurŸck-
gewiesen. Problemstoffe mŸssen vom Abfallbesitzer 
persšnlich oder durch Beauftragte und getrennt 
nach Problemstoffarten (gemŠ§ ¤ 9 Abs. 1 Ziffer 3 
dieser Satzung) direkt am Problemstoffmobil bzw. 
direkt an der stationŠren Sammelstelle jeweils dem 
Annahmepersonal Ÿbergeben werden. Das Ablagern 
von derartigen AbfŠllen am jeweiligen Standort des 
Problemstoffmobils, vor der stationŠren Sammel-
stelle oder das Verbringen dorthin au§erhalb der 
gemŠ§ ¤ 30 bekannt gemachten Annahmezeiten ist 
verboten.
(4) Mit dem Problemstoffmobil werden Problemstof-
fe mindestens zweimal jŠhrlich in den einzelnen 
StŠdten und Gemeinden des Landkreises einge-
sammelt. ZusŠtzlich wird das Problemstoffmobil in 
ausgewŠhlten StŠdten an Sonnabenden stehen. An 
der stationŠren Sammelstelle kšnnen die Problem-
stoffe zu den …ffnungszeiten ganzjŠhrig abgegeben 
werden. Die StandplŠtze und die Sammeltermine 
des Problemstoffmobils sowie die …ffnungszeiten 
der stationŠren Sammelstelle werden rechtzeitig 
im jŠhrlich erscheinenden Abfallkalender des Land-
kreises Mittelsachsen und auf den Internetseiten der 
EKM veršffentlicht.
(5) Problemstoffe aus anderen Herkunftsbereichen 
in nicht haushaltstypischer Art, Menge oder Be-
schaffenheit, sind gemŠ§ ¤ 8 Abs. 2 Ziffer 2 Buchst. 
c) dieser Satzung von der Entsorgung durch den 
Landkreis ausgeschlossen. Die Abfallerzeuger bzw. 
-besitzer haben diese AbfŠlle in eigener ZustŠndig-
keit und auf eigene Kosten zu entsorgen, dabei be-
rŠt sie die EKM auf Nachfrage. Am Problemstoffmo-
bil werden aus technischen bzw. organisatorischen 
GrŸnden Problemstoffmengen bzw. Gebindegrš§en 
pro Abfallfraktion und Anlieferung von Ÿber 30 l 
bzw. Ÿber 30 kg nicht angenommen. Auf Abs. 2 wird 
verwiesen. 

¤ 19   Sammlung und Entsorgung von Batterien
GemŠ§ der zum Erlass dieser Satzung geltenden 
Fassung der Batterieverordnung, sind schadstoff-
haltige Batterien in Verkaufsstellen, die Batterien 
verkaufen, bei ausgewŠhlten und beauftragten Ent-
sorgern oder am Problemstoffmobil gebŸhrenfrei 
zurŸckzugeben. Sie kšnnen auch der šffentlichen 
Abfallentsorgung des Landkreises am Problemstoff-
mobil bzw. der stationŠren Sammelstelle getrennt 
Ÿberlassen werden. Eine Entsorgung von Batterien 
Ÿber die Einrichtung der Restabfallsammlung und 
Ÿber die hierfŸr vorgesehenen RestabfallbehŠlter ist 
nicht gestattet. Auf Nachfrage berŠt die EKM dazu 
die Abfallerzeuger bzw. Ðbesitzer.

¤ 20   Biologisch abbaubare AbfŠlle
(1) Biologisch abbaubare AbfŠlle aus Haushaltungen 
kšnnen gemŠ§ ¤ 17 Abs. 1 KrWG von den Erzeugern 
bzw. Besitzern der AbfŠlle auf den von ihnen im 
Rahmen ihrer privaten LebensfŸhrung genutzten 
GrundstŸcken ordnungsgemŠ§ und schadlos verwer-
tet werden (z. B. Eigenkompostierung).
(2) DarŸber hinaus werden Garten- und GrŸnabfŠlle 
inklusive WeihnachtsbŠume (gemŠ§ ¤ 9 Abs.1 Ziff. 2 
d) wie z. B. Laub, Gras-, Baum- und Strauchschnitt 
aus privaten Haushaltungen, sofern sie nicht gemŠ§ 
Abs. 1 Ÿber eine Eigenkompostierung verwertet 
werden, an den kommunalen Wertstoffhšfen des 
Landkreises nach Ma§gabe der AbfallgebŸhrensat-
zung des Landkreises angenommen und somit einer 
Verwertung zugefŸhrt . FŸr die Anlieferung von Gar-
ten- und GrŸnabfŠllen wird eine gesonderte GebŸhr 
erhoben. Auch Garten- und GrŸnabfŠlle aus anderen 
Herkunftsbereichen kšnnen, sofern sie nach Art, 
Menge oder Beschaffenheit gemeinsam mit den 
GrŸnabfŠllen aus Haushaltungen verwertet werden 
kšnnen, Ÿber eine Anlieferung an den kommunalen 
Wertstoffhšfen gegen GebŸhr einer Verwertung zu-
gefŸhrt werden. Die EKM prŸft, ob eine Anlieferung 
von Garten- und GrŸnabfŠllen aus anderen Her-
kunftsbereichen den vorgenannten Voraussetzungen 
entspricht und gibt entsprechende Hinweise.
(3) WeihnachtsbŠume aus Haushaltungen und haus-
haltsŸbliche Mengen aus anderen Herkunftsberei-
chen kšnnen ab dem 27.12. des laufenden Jahres 
bis Ende der 2. Februarwoche des Folgejahres zu 
den …ffnungszeiten der Wertstoffhšfe dort abgege-
ben werden, ohne dass hierfŸr gesonderte GebŸhren 
erhoben werden.
(4) Biologisch abbaubare AbfŠlle sind Ÿber die Eigen-
kompostierung hinaus ebenfalls nicht anschluss- und 
Ÿberlassungspß ichtig an die šffentliche Abfallent-
sorgung, wenn sie Ÿber eine zulŠssige gewerbliche 
Sammlung (z. B. gewerbliche Biotonne) i. S. von ¤ 
17 KrWG einer ordnungsgemŠ§en und schadlosen 
Verwertung zugefŸhrt werden. Die EKM berŠt auf 
Anfrage Ÿber Verwertungsmšglichkeiten. 
(5) Die nach ¤ 8 Abs. 2 Ziffer 2 Buchst. e) dieser Sat-
zung ausgeschlossenen Nahrungs- und KŸchenabfŠlle 
tierischen Ursprungs aus GaststŠtten- und Catering-
gewerbe, aus dem Einzelhandel sowie vergleichbare 
AbfŠlle aus Nahrungsmittelverarbeitungsbetrieben 
sind seitens der Abfallerzeuger selbstŠndig einer 
Entsorgung zuzufŸhren. Die EKM berŠt auf Anfrage 
Ÿber Verwertungsmšglichkeiten.

¤ 21   Entsorgung von AbfŠllen aus der 
humanmedizinischen und tierŠrztlichen 

Versorgung und Forschung
(1) AbfŠlle aus der humanmedizinischen und tier-
Šrztlichen Versorgung (und ggf. Forschung) aus 
Haushaltungen und aus KrankenhŠusern, Arztpraxen 
und sonstigen medizinischen Einrichtungen, Pß e-
geheimen und Apotheken, an deren Sammlung und 
Entsorgung aus infektionsprŠventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. 
Wund- und GipsverbŠnde, WŠsche, Einwegkleidung, 
Windeln etc.) (AbfallschlŸssel 180104), kšnnen dem 
Landkreis in RestabfallbehŠltern nach ¤ 10 Abs. 1 
Ÿbergeben werden, wenn sie vorher in rei§feste, 
feuchtigkeitsbestŠndige und dichte BehŠltnisse ver-
packt werden, die dann in die BehŠlter eingebracht 
werden kšnnen.
(2) AbfŠlle, die nach ¤ 8 Abs. 2 Ziff. 2 Buchst. b) die-
ser Satzung von der Entsorgung durch den Landkreis 
ausgeschlossen sind, z. B. weil an deren Sammlung 
und Entsorgung aus infektionsprŠventiver Sicht be-
sondere Anforderungen gestellt werden, sowie die 
weiteren dort genannten AbfŠlle (wie z. B. Kšrper-
teile und Organe, Chemikalien und Medikamente), 
werden nicht vom Landkreis angenommen, sondern 
sind vom Abfallerzeuger bzw. Abfallbesitzer ent-
sprechend der gŸltigen gesetzlichen Bestimmungen 
einer ordnungsgemŠ§en und schadlosen Verwertung 
oder Beseitigung zuzufŸhren.
(3) In AusnahmefŠllen, in denen unbeschadet der 
Anforderungen des Abs. 1 eine ordnungsgemŠ§e und 
gefahrlose Entsorgung nicht gewŠhrleistet ist, kann 
der Landkreis einzelnen †berlassungspß ichtigen 
durch Anordnung oder allgemein durch šffentliche 
Bekanntmachung besondere Ma§gaben fŸr die Ver-
packung oder Sicherung vor einer †bergabe an den 
Landkreis vorschreiben. 

¤ 22   RestabfŠlle aus Haushaltungen und 
Ÿberlassungspß ichtige RestabfŠlle aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen

RestabfŠlle im Sinne dieser Satzung sind:
- gemischte SiedlungsabfŠlle, wie sie in Haushalten 

im Rahmen der privaten LebensfŸhrung typischer-

weise anfallen (RestabfŠlle aus Haushaltungen) im 
Sinne von ¤ 9 Abs. 1 Ziffer 1.1 a) dieser Satzung und 

- Ÿberlassungspß ichtige RestabfŠlle aus anderen Her-
kunftsbereichen im Sinne von ¤ 9 Abs. 1 Ziffer 1.1 
b) dieser Satzung in haushaltstypischer Art, Menge 
und Beschaffenheit, soweit sie nicht nach Ma§gabe 
der ¤¤ 14 Ð 19 dieser Satzung getrennt bereitgestellt 
und entsorgt werden sowie nicht gemŠ§ ¤ 8 dieser 
Satzung von der Entsorgung und/oder dem Sammeln 
bzw. der Erfassung sowie dem Befšrdern durch den 
Landkreis ausgeschlossen sind. 

RestabfŠlle sind in die zugelassenen RestabfallbehŠl-
ter einzufŸllen. Diese BehŠlter sind nach Ma§gabe 
des ¤ 13 bereitzustellen.
FŸr die Sammlung und Abfuhr von RestabfŠllen gel-
ten die ¤¤ 10 - 13 dieser Satzung. 

¤ 23   Kommunale Wertstoffhšfe
(1) Im Rahmen der šffentlichen Abfallentsorgung 
werden im Landkreis ß Šchendeckend kommunale 
Wertstoffhšfe betrieben. An den kommunalen Wert-
stoffhšfen kšnnen AbfŠlle aus privaten Haushaltun-
gen und aus anderen Herkunftsbereichen, soweit sie 
nach Art, Menge und Beschaffenheit mit AbfŠllen 
aus Haushaltungen im Rahmen dieser Satzung ent-
sorgt werden kšnnen, abgegeben werden.
(2) An den kommunalen Wertstoffhšfen werden die 
nachfolgenden AbfŠlle angenommen:
- sperrige AbfŠlle (s. a. ¤ 15 Abs. 1) 
- sperrige AbfŠlle aus Holz (s. a. ¤ 15 Abs. 1)
- Metalle (s. a. ¤ 16 Abs. 1)
- Altpapier (Papier, Pappe, Kartonagen) (s. a. ¤ 14)
- Elektro- und ElektronikaltgerŠte (s. a. ¤ 17 Abs. 1)
- GrŸnabfŠlle inkl. WeihnachtsbŠume (s. a. ¤ 20)
- Kleinbatterien und PKW-Batterien (s. a. ¤ 19)
Zudem werden dort im Auftrag der Systembetreiber 
lt. Verpackungsverordnung Glasverpackungen und 
Leichtverpackungen angenommen.
(3) Die EKM gibt die Standorte der Wertstoffhšfe, 
die …ffnungszeiten und die Annahmebedingungen 
nach Ma§gabe von ¤ 30 bekannt. ZusŠtzlich werden 
die …ffnungszeiten im Abfallkalender und auf der 
Website der EKM �  www.ekm-mittelsachsen.de  �  
veršffentlicht.
(4) FŸr die einzelnen Wertstoffhšfe werden Be-
triebs-/Benutzungsordnungen aufgestellt. Diese 
werden an den Wertstoffhšfen ausgehangen. Die 
Regelungen dieser Benutzungsordnungen sind durch 
die Benutzer (Anlieferer, Betreiber etc.) zu beach-
ten.

¤ 24   Stšrungen bei Sammlung und Abfuhr
(1) Bei EinschrŠnkungen, Unterbrechungen, Ver-
spŠtungen oder Ausfall von Sammlung oder Abfuhr 
infolge Stšrungen im Betrieb, durch hšhere Gewalt 
oder behšrdliche VerfŸgung besteht kein Anspruch 
auf Schadensersatz oder GebŸhrenermŠ§igung, es 
sei denn, der Schaden wurde durch den Landkreis, 
die EKM oder deren beauftragte Entsorger vorsŠtz-
lich oder grob fahrlŠssig verursacht. Das trifft auch 
dann zu, wenn sich der Inhalt von AbfallbehŠltern 
aus GrŸnden, die der Landkreis nicht zu vertreten 
hat, ganz oder teilweise nicht entleeren lŠsst (z. B. 
ŸbermŠ§iges Verdichten, Einfrieren).
(2) Bei vorhersehbaren EinschrŠnkungen/Behinde-
rungen wird die Abfuhr/Entsorgung in Abstimmung 
mit den Betroffenen anderweitig geregelt.
(3) Unterbliebene Leistungen, die der šrE oder ein 
von diesem beauftragtes Unternehmen zu vertreten 
haben, werden so schnell als mšglich nachgeholt.

¤ 25   Abfallanlieferungen an
Abfallentsorgungsanlagen

Erzeuger bzw. Besitzer von AbfŠllen, die nach die-
ser Satzung vom Sammeln bzw. der Erfassung sowie 
dem Befšrdern durch den Landkreis ausgeschlossen 
sind, kšnnen diese AbfŠlle nach Ma§gabe der hierfŸr 
gŸltigen Satzungen bzw. Benutzerordnungen an den 
dafŸr zugelassenen Entsorgungsanlagen des Abfall-
wirtschaftsverbandes Chemnitz (AWVC) anliefern, 
sofern die AbfŠlle nicht von der Entsorgung durch 
den AWVC ausgeschlossen sind. Die †berlassungs-
pß ichten gegenŸber dem AWVC nach Ma§gabe von 
¤ 17 KrWG und den Regelungen der jeweils gŸltigen 
Satzung Ÿber die Benutzung seiner Abfallentsor-
gungsanlagen bleiben unberŸhrt. Die Anlieferung 
von an den Landkreis zu Ÿberlassenden RestabfŠllen 
im Sinne von ¤ 22 dieser Satzung an Entsorgungsan-
lagen des AWVC ist nur den vom Landkreis beauf-
tragten Entsorgungsunternehmen im Rahmen der 
vom Landkreis Ÿbertragenen Aufgaben gestattet. 
Die …ffnungszeiten und Annahmebedingungen gibt 
der AWVC bekannt. Sind AbfŠlle sowohl vom Einsam-
meln und Befšrdern durch den Landkreis als auch 
von der Entsorgung durch den AWVC ausgeschlossen, 
ist der Erzeuger oder Besitzer der AbfŠlle selbst zur 
ordnungsgemŠ§en Entsorgung verpß ichtet. Die EKM 
berŠt auf Anfrage.

DRITTER ABSCHNITT
Schlussbestimmungen

¤ 26   Anmeldepß icht
(1) Der Anschlusspß ichtige oder ein von ihm Be-
vollmŠchtigter hat bis spŠtestens vier Wochen vor 
Beginn der Nutzung bzw. des Bezugs des GrundstŸ-
ckes den erstmaligen Anfall von an den Landkreis 
zu Ÿberlassenden AbfŠllen bzw. den notwendigen 
Erstanschluss des GrundstŸckes an die Abfallentsor-
gung der EKM schriftlich mitzuteilen und die fŸr eine 

Amtliche Bek�nntm�chungen.
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ordnungsgemŠ§e Abfallentsorgung erforderlichen 
AbfallbehŠlter anzufordern. 
(2) Abweichend von Abs.1 kann die erstmalige Nut-
zung von GrundstŸcken zu anderen als Wohnzwe-
cken mit vorheriger, schriftlicher Zustimmung des 
Anschlusspß ichtigen auch durch die in ¤ 11 Abs. 4 
dieser Satzung genannten Nutzer angemeldet wer-
den und kšnnen diese die erforderlichen Abfallbe-
hŠlter anfordern. 
(3) Tritt ein Wechsel in der Person des Anschluss-
pß ichtigen ein, so haben sowohl der bisherige als 
auch der neue Anschlusspß ichtige bzw. deren jewei-
lige BevollmŠchtigte dies bis spŠtestens vier Wochen 
vor dem Wechsel der EKM schriftlich mitzuteilen 
und den neuen Anschlusspß ichtigen und ggf. dessen 
BevollmŠchtigten zu nennen. Bis zu einer Neurege-
lung der Abfallentsorgung des GrundstŸckes wird die 
bisher gewŠhlte Abfallentsorgung (BehŠlterwahl, 
BehŠlterstellung etc.) fortgesetzt. Nimmt einer der 
in Abs. 2 genannten Nutzer die Anmeldung vor und/
oder fordert die AbfallbehŠlter fŸr den Abfall aus 
anderen Herkunftsbereichen an, gelten Satz 1 bis 3 
entsprechend.

¤ 27   Auskunfts- und Nachweispß  icht,
Betretungsrecht

(1) Der Anschlusspß ichtige bzw. dessen BevollmŠch-
tigter haben dem Landkreis bzw. der EKM alle fŸr 
die DurchfŸhrung der šffentlichen Abfallentsorgung 
und die GebŸhrenerhebung benštigten Angaben und 
AuskŸnfte auf Anforderung zu Ÿbermitteln. Soweit 
solche Daten nur vom nicht anschlusspß ichtigen 
Nutzer des GrundstŸcks zu erlangen sind, wenden 
sich der Landkreis bzw. die EKM an diesen. Erforder-
lichenfalls informiert der Anschlusspß ichtige Ÿber 
den Nutzer.
(2) EigentŸmer und Besitzer von GrundstŸcken, 
auf denen Ÿberlassungspß ichtige AbfŠlle anfallen, 
sind gemŠ§ ¤ 19 KrWG verpß ichtet, das Aufstellen 
der zur Erfassung der AbfŠlle notwendigen BehŠlt-
nisse sowie das Betreten des GrundstŸckes zum 
Zweck des Einsammelns und zur †berwachung der 
Getrennthaltung und Verwertung von AbfŠllen zu 
dulden. Der EKM und deren beauftragten Dritten 
ist zu diesem Zwecke ungehinderter Zutritt zu allen 
GrundstŸcksteilen und Anlagen zu gewŠhren, auf 
denen sich AbfŠlle oder Einrichtungen von abfall-
wirtschaftlicher Bedeutung beÞ nden.
(3) Die aufgrund dieser Satzung ergangenen Anord-
nungen des Landkreises ergehen als Verwaltungsak-
te und kšnnen im Wege der Zwangsvollstreckung ge-
mŠ§ dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz fŸr den 
Freistaat Sachsen vom 17. Juli 1992 (SŠchs. GVBl. Nr. 
24/1992 S. 327) durchgesetzt werden.

¤ 28   Modellversuche
Zur Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft und 
Abfallentsorgung und insbesondere zur Fšrderung 
der Vermeidung, Verminderung und Verwertung von 
AbfŠllen kann der Landkreis Modellversuche mit šrt-
licher und zeitlicher Begrenzung durchfŸhren. Dabei 
sind andere GebŸhrenmodelle mšglich, wenn sie die 
BŸrger nicht zusŠtzlich Þ nanziell belasten. Soweit 
Einzelheiten zur DurchfŸhrung der Modellversuche 
bereits bekannt sind und fŸr die Erzeuger und Be-
sitzer von AbfŠllen zu von dieser Satzung abwei-
chenden ModalitŠten fŸhren, werden die Rahmen-
bedingungen der Modellversuche gemŠ§ ¤ 30 dieser 
Satzung bekannt gemacht. 

¤ 29   GebŸhren
Der Landkreis erhebt fŸr die šffentliche Abfallent-
sorgung GebŸhren. Einzelheiten hierzu sind in der 
Satzung Ÿber die Erhebung von Abfallentsorgungsge-
bŸhren im Landkreis Mittelsachsen Ð AbfallgebŸhren-
satzung (Ags) Ð festgelegt. 

¤ 30   Bekanntmachungen
(1) Bekanntmachungen nach Ma§gabe dieser Sat-
zung erfolgen auf der Grundlage der jeweils gŸlti-
gen Bekanntmachungssatzung des Landkreises im 
amtlichen Mitteilungsblatt des Landkreises, dem 
ãMittelsachsenkurierÒ. Das gilt insbesondere fŸr die 
Informationen zum Erscheinen der Abfallkalender, 
Informationen zu Standorten und …ffnungszeiten 
der Wertstoffhšfe usw. 
(2) Die TourenplŠne der Restabfall-, der Problem-
stoffsammlung und der Sammlung von Papier, Pap-
pe und Kartonagen und weitere Informationen zur 
kommunalen Abfallentsorgung werden im jŠhrlich 
erscheinenden Abfallkalender fŸr den Landkreis 
Mittelsachsen und auf den Internetseiten der EKM 
veršffentlicht. Der Landkreis kann darŸber hinaus 
Ÿber die TourenplŠne der gewerblichen Bioabfall-
sammlungen informieren. 

¤ 31   Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig gemŠ§ ¤ 17 Abs. 1 SŠchsABG han-
delt, wer vorsŠtzlich oder fahrlŠssig:
1. entgegen ¤ 5 Abs. 4 unbefugt Abfall- bzw. Sam-

melbehŠlter sowie im šffentlichen Verkehrs-
raum zur Entsorgung bereitgestellte AbfŠlle 
durchsucht bzw. AbfŠlle mitnimmt;

2. als Anschlusspß ichtiger im Sinne von ¤ 6 Abs. 1 
entgegen ¤ 6 Abs. 1 sein GrundstŸck unter den 
dortigen Voraussetzungen nicht an die šffentli-
che Abfallentsorgung anschlie§t;

3. als Anschlusspß ichtiger im Sinne von ¤ 6 Abs. 2 
und Abs. 3 entgegen ¤ 6 Abs. 2 und Abs. 3 Ab-
fŠlle unter den dortigen Voraussetzungen nicht 

ŸberlŠsst und die šffentliche Abfallentsorgung 
des Landkreises nicht zur Entsorgung der AbfŠlle 
benutzt;

4. als Anschlusspß ichtiger im Sinne von ¤ 6 Abs. 1 
entgegen ¤ 6 Abs. 6 auf seinem GrundstŸck nicht 
alle erforderlichen Ma§nahmen trifft bzw. dul-
det, um eine ordnungsgemŠ§e Abfallentsorgung 
sicherzustellen, insbesondere nicht die dafŸr er-
forderlichen BehŠlter aufstellt oder deren Auf-
stellung duldet;

5. entgegen ¤ 8 Abs. 5 von der Entsorgung und/oder 
vom Sammeln bzw. der Erfassung sowie dem Be-
fšrdern durch den Landkreis gemŠ§ ¤ 8 Abs. 2 
und/oder 3 ausgeschlossene AbfŠlle mit anderen 
AbfŠllen vermischt;

6. entgegen ¤ 8 Abs. 6 Satz 2 von der Entsorgung 
und/oder vom Sammeln bzw. der Erfassung so-
wie dem Befšrdern durch den Landkreis gemŠ§ ¤ 
8 Abs. 2 und/oder 3 ausgeschlossene AbfŠlle der 
šffentlichen Abfallentsorgung des Landkreises 
ŸberlŠsst;

7. als Abfallerzeuger oder Ðbesitzer entgegen ¤ 8 
Abs. 5 nach ¤ 8 Abs. 2 und/oder 3 ausgeschlos-
sene AbfŠlle in oder neben AbfallbehŠlter der šf-
fentlichen Abfallentsorgung bzw. auf PlŠtze oder 
sonstige FlŠchen verbringt;

8. entgegen ¤ 9 Abs. 1 Ziffer 1 bis 3 die dort ge-
nannten AbfŠlle nicht voneinander trennt und 
dem Landkreis nicht getrennt zur Entsorgung 
ŸberlŠsst;

9. entgegen ¤ 9 Abs. 2 die in ¤ 9 Abs. 1 Ziffer 1 bis 3 
genannten AbfŠlle nicht getrennt zur Entsorgung 
bereitstellt;

10. als Anschlusspß ichtiger bzw. als von diesem be-
vollmŠchtigte Person oder als Nutzer im Sinne 
von ¤ 11 Abs. 4 entgegen ¤ 11 Abs. 2 unter den 
dortigen Voraussetzungen bei der Auswahl der 
AbfallbehŠlter nicht darauf achtet, dass alle 
auf dem GrundstŸck anfallenden Ÿberlassungs-
pß ichtigen RestabfŠlle Ÿberlassen werden bzw. 
das dafŸr notwendige BehŠltervolumen bereit 
gehalten wird;

11. als Anschlusspß ichtiger im Sinne von ¤ 11 Abs. 
1 bzw. von diesem bevollmŠchtigte Person oder 
als Nutzer im Sinne von ¤ 11 Abs. 4 entgegen ¤ 
11 Abs. 3 fŸr das anschlusspß ichtige GrundstŸck 
unter den dortigen Voraussetzungen nicht min-
destens den kleinsten zugelassenen Restabfall-
behŠlter anfordert und aufstellt bzw. nicht das 
dort in Satz 2 vorgeschriebene MindestbehŠlter-
volumen fŸr RestabfŠlle anfordert und aufstellt;

12. entgegen ¤ 11 Abs. 5 fŸr Gastronomiebetriebe, 
wie GaststŠtten, ImbissstŠtten und Imbissmobile 
keine gesonderten AbfallbehŠlter nach dem tat-
sŠchlichen Bedarf bzw. nicht das in ¤ 11 Abs. 3 
Satz 1 vorgeschriebene MindestbehŠltervolumen 
fŸr RestabfŠlle anfordert und aufstellt;

13. entgegen ¤ 11 Abs. 8 Satz 1 unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen (keine Anforderung 
von AbfallbehŠltern trotz Abfallanfalls, Abfall-
behŠlter reichen regelmŠ§ig nicht aus) nach 
Hinweis durch die EKM oder trotz Aufforderung 
durch den Landkreis nicht die Aufstellung der er-
forderlichen AbfallbehŠlter veranlasst;

14. entgegen ¤ 12 Abs. 1 Satz 3 und 4 AbfŠlle in den 
AbfallbehŠlter einschlŠmmt, ŸbermŠ§ig verdich-
tet, verbrennt oder wer hei§e bzw. brennende 
AbfŠlle in die AbfallbehŠlter einfŸllt oder Abfall-
behŠlter beschŠdigt;

15. entgegen ¤ 12 Abs. 3 von der Entsorgung bzw. 
vom Einsammeln und Befšrdern durch den Land-
kreis gemŠ§ ¤ 8 ausgeschlossene AbfŠlle in die 
AbfallbehŠlter fŸllt oder einen oder mehrere 
AbfallbehŠlter so fŸllt, dass das nach ¤ 12 Abs. 3 
vorletzter Satz maximal zugelassene FŸllgewicht 
pro AbfallbehŠlter erheblich Ÿberschritten wird;

16. entgegen ¤ 12 Abs. 4 Satz 3 bis 5 AbfŠlle lose auf 
dem GrundstŸck lagert, AbfŠlle neben den Be-
hŠltern ablegt bzw. zur Entsorgung bereitstellt 
oder unzulŠssig anderweitig verbringt;

17. gemŠ§ ¤ 12 Abs. 7 als GrundstŸckseigentŸmer 
BeschŠdigungen verursacht, die durch VerŠnde-
rungen der AbfallbehŠlter bzw. unsachgemŠ§e 
Behandlung, Benutzung der AbfallbehŠlter an 
den BehŠltern entstehen. Gleiches gilt fŸr der-
artige SchŠden an Entsorgungsfahrzeugen oder 
Abfallentsorgungsanlagen;

18. entgegen ¤ 12 Abs. 7 als GrundstŸckseigentŸmer 
bzw. Anschlusspß ichtiger oder dessen Bevoll-
mŠchtigter BeschŠdigungen bzw. den Verlust 
von AbfallbehŠltern nicht unverzŸglich der EKM 
anzeigt oder AbfallbehŠlter ohne Zustimmung 
der EKM in andere GrundstŸcke umstellt;

19. entgegen ¤ 13 Abs. 1 als GrundstŸckseigentŸmer 
auf anschlusspß ichtigen GrundstŸcken keine 
StandplŠtze fŸr AbfallbehŠlter herstellt und un-
terhŠlt bzw. die AbfallbehŠlter so aufstellt, dass 
sie fŸr die Mieter nicht jederzeit zugŠnglich sind 
und ordnungsgemŠ§ benutzt werden kšnnen;

20. entgegen ¤ 13 Abs. 5 Satz 2 als Anschlusspß ich-
tiger oder dessen Beauftragter bzw. Bevoll-
mŠchtigter durch die Bereitstellung von Abfall-
behŠltern oder AbfŠllen Fu§gŠnger oder den 
Stra§enverkehr behindert bzw. gefŠhrdet;

21. entgegen ¤ 13 Abs. 6 als Verpß ichteter die Ab-
fallbehŠlter nach der Entleerung nicht unverzŸg-
lich auf das GrundstŸck zurŸckbringt;

22. entgegen ¤ 14 Abs. 2 grš§ere als haushaltstypi-
sche Mengen an Papier, Pappe und Kartonagen 
aus anderen Herkunftsbereichen als Haushaltun-

gen der šffentlichen Abfallentsorgung des Land-
kreises zufŸhrt;

23. als Auftraggeber der SperrmŸllentsorgung entge-
gen ¤ 15 Abs. 8 Satz 5 in Verbindung mit ¤ 13 Abs. 
5 Satz 2 durch den zur Abholung bereitgestellten 
SperrmŸll Fu§gŠnger oder den Stra§enverkehr 
behindert bzw. gefŠhrdet;

24. als Auftraggeber der SperrmŸllentsorgung ohne 
vorherige Mitteilung eines Abholtermins gemŠ§ ¤ 
15 Abs. 7 Satz 2 entgegen ¤ 15 Abs. 4 Satz 4 bzw. 
¤ 15 Abs. 8 SperrmŸll bereitstellt und dadurch 
BeeintrŠchtigungen (z. B. Verkehrsbehinderun-
gen) verursacht;

25. entgegen ¤ 15 Abs. 12 nach der Bereitstellung 
von Mehrmengen bzw. nicht zum SperrmŸll im 
Sinne der Satzung gehšrenden AbfŠlle diese 
nicht eingesammelten AbfŠlle nicht unverzŸg-
lich vom Bereitstellungsort entfernt und einer 
ordnungsgemŠ§en Entsorgung zufŸhrt;

26. entgegen ¤ 16 Abs. 2 Metallschrott nicht von 
anderen AbfŠllen trennt und keiner gesonderten 
Verwertung zufŸhrt;

27. entgegen ¤ 17 Abs. 3 Elektro- und Elektronikalt-
gerŠte aus privaten Haushaltungen nicht einer 
vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten 
Erfassung zufŸhrt;

28. entgegen ¤ 18 Abs. 1 letzter Satz Problemstoffe 
nicht von anderen AbfŠllen trennt und nicht ge-
trennt dem Landkreis am Problemstoffmobil zur 
Entsorgung ŸberlŠsst;

29. entgegen ¤ 18 Abs. 3 letzter Satz Problemstoffe 
am Standort des Problemstoffmobils bzw. vor 
der stationŠren Sammelstelle ablagert oder au-
§erhalb der bekannt gemachten Annahmezeiten 
Problemstoffe an den Standplatz bzw. stationŠre 
Sammelstelle verbringt;

30. entgegen ¤ 19 Satz 3 Batterien Ÿber die Restab-
fallbehŠlter entsorgt;

31. entgegen ¤ 22 Satz 2 RestabfŠlle in andere als 
die zugelassenen RestabfallbehŠlter einwirft;

32. entgegen ¤ 25 Satz 3 an den Landkreis Ÿberlas-
sungspß ichtige RestabfŠlle im Sinne von ¤ 22 die-
ser Satzung an den Abfallentsorgungsanlagen des 
AWVC anliefert;

33. entgegen ¤ 26 Abs. 1 und 2 und ¤ 11 Abs. 1 als 
Anschlusspß ichtiger bzw. als ein von ihm Bevoll-
mŠchtigter oder Nutzer im Sinne von ¤ 11 Abs. 4 
bzw. ¤ 26 Abs. 2 das GrundstŸck nicht bzw. nicht 
rechtzeitig zur šffentlichen Abfallentsorgung bei 
der EKM anmeldet und nicht die erforderlichen 
AbfallbehŠlter bestellt, obwohl auf dem Grund-
stŸck Ÿberlassungspß ichtige AbfŠlle anfallen;

34. entgegen ¤ 26 Abs. 3 als verantwortlicher Mel-
depß ichtiger (Anschlusspß ichtiger, BevollmŠch-
tigter oder Nutzer im Sinne von ¤ 11 Abs. 4 die-
ser Satzung) den Wechsel des verantwortlichen 
Meldepß ichtigen nicht bzw. nicht rechtzeitig 
meldet;

35. entgegen ¤ 27 Abs. 1 als meldepß ichtiger An-
schlusspß ichtiger, BevollmŠchtigter oder Nutzer 
im Sinne von ¤ 11 Abs. 4 dieser Satzung der EKM 
nicht die benštigten AuskŸnfte Ÿbermittelt;

36. entgegen ¤ 27 Abs. 2 als EigentŸmer oder Besit-
zer eines GrundstŸckes, auf dem Ÿberlassungs-
pß ichtige AbfŠlle anfallen, das Aufstellen der 
zur Erfassung notwendigen BehŠlter sowie das 
Betreten des GrundstŸckes zum Zwecke des Ein-
sammelns und zur †berwachung der Getrennt-
haltung und Verwertung von AbfŠllen nicht dul-
det und den Beauftragten des Landkreises den 
ungehinderten Zutritt zu GrundstŸcksteilen und 
Anlagen verwehrt, auf denen sich AbfŠlle oder 
Einrichtungen von abfallwirtschaftlicher Bedeu-
tung beÞ nden.

(2) Ordnungswidrigkeiten kšnnen mit einer Geldbu-
§e bis zu 50.000,00 Euro geahndet werden.
(3) Andere Straf- und Bu§geldvorschriften, insbe-
sondere ¤ 326 Abs. 1 StGB und ¤ 69 KrWG bleiben 
unberŸhrt.

¤ 32   In-Kraft-Treten
Diese Abfallwirtschaftssatzung tritt mit Wirkung am 
01.01.2014 in Kraft. Sie wird entsprechend der Sat-
zung des Landkreises Mittelsachsen Ÿber die Formen 
der šffentlichen Bekanntmachung und der ortsŸb-
lichen Bekanntgabe Ð Bekanntmachungssatzung Ð 
vom 21.08.2008 im amtlichen Mitteilungsblatt des 
Landkreises, dem ãMittelsachsenkurierÒ bekannt 
gemacht.
Gleichzeitig treten die nachfolgenden Satzungen:
- Satzung Ÿber die Vermeidung, Verwertung, und 

Beseitigung von AbfŠllen im Landkreis Dšbeln 
(Abfallwirtschaftssatzung) vom 10.10.2007 zuletzt 
geŠndert durch die ãErste Satzung zur €nderung 
der Satzung Ÿber die Vermeidung, Verwertung 
und Beseitigung von AbfŠllen im Landkreis Dšbeln 
(Abfallwirtschaftssatzung) vom 10.10.2007Ò vom 
08.12.2011, 

-  Satzung des Landkreises Freiberg Ÿber die Ver-
meidung, Verwertung, und Beseitigung von Ab-
fŠllen (Abfallwirtschaftssatzung) vom 12.12.2003 
zuletzt geŠndert durch die Satzung zur 2. €n-
derung der Abfallwirtschaftssatzung und zur 1. 
€nderung der der AbfallgebŸhrensatzung vom 
02.03.2006 und die 

- Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Mittwei-
da (Aws) vom 08.12.2005, bekannt gemacht im 
Amtsblatt des Landkreises Mittweida den ãMitt-
weidaer Landkreisnachrichten vom 21. Dezember 
2005 fŸr die Zukunft au§er Kraft.

ausgefertigt: Freiberg, den 26.09.2013

Uhlig   Siegel
Landrat 

Anlage zur Satzung Ÿber die Abfallwirtschaft 
im Landkreis Mittelsachsen 

�  Abfallwirtschaftssatzung (Aws)

AbfŠlle deren Entsorgung vom Abfallwirtschaftsver-
band Chemnitz AWVC an die Altlandkreise Freiberg 
und Mittweida mit Vereinbarung vom Januar 2001 
rŸckŸbertragen wurden 

Tabelle 1 A
(Altlandkreise Freiberg und Mittweida) 

EAK-AbfallschlŸssel-Nr.
150105  Verbundverpackungen
150106  gemischte Materialien
200101  Papier und Pappe
200102  Glas
200103  Kunststoffkleinteile
200104  andere Metalle
200105  Kleinmetall (GetrŠnkedosen)
200106  andere Kunststoffe
200107  Holz
200108  Organische, kompostierbare KŸchenabfŠlle, 

getrennt eingesammelte Fraktionen (ein-
schlie§lich Frittieršl und KŸchenabfŠlle aus 
Kantinen)

200109  …le unf Fette
200110  Bekleidung
200111  Textilien
200112 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunst-

harze
200113  Lšsemittel
200114  SŠuren
200115  Laugen
200116  Waschmittel
200117  Fotochemikalien
200118  Medikamente
200119  Pestizide
200120  Batterien
200121 Leuchtstoffršhren und andere quecksilber-

haltige AbfŠlle
200122  Aerosole
200123 GerŠte, die Fluorkohlenwasserstoff enthal-

ten
200124 Elektronische GerŠte (z. B. gedruckte 

Schaltungen)
200201 Kompostierbare AbfŠlle

Tabelle 1 B
(zusŠtzlich zu Tabelle A Altlandkreis Mittweida)

EAK-AbfallschlŸssel-Nr.
150199 D1 Verpackungen mit SchŠdlichen Verunrei-

nigungen
150299 D1 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wisch-

tŸcher und Schutzkleidung mit schŠdlichen 
Verunreinigungen

160201 Transformatoren oder Kondensatoren, die 
PCB oder PCT enthalten

160502 andere AbfŠlle mit anorganischen Chemika-
lien

160503 Andere AbfŠlle mit organischen Chemikalien
160601 Bleibatterien

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Satzung, so-
fern sie unter Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften zustande gekommen ist, gemŠ§ ¤ 3 Abs. 
5 der Landkreisordnung fŸr den Freistaat Sachsen 
(SŠchsLKrO) ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gŸltig zustande gekommen gilt.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung dieser Satzung nicht oder fehler-

haft erfolgt ist,
2. Vorschriften Ÿber die …ffentlichkeit der Sitzun-

gen, die Genehmigung oder Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind,

3. der Landrat dem Beschluss nach ¤ 48 Abs. 2 SŠchs-
LKrO wegen Gesetzwidrigkeit

 widersprochen hat,
4. vor Ablauf der im Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehšrde den Beschluss be-
anstandet hat oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschrift gegenŸber dem Landkreis unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begrŸnden soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach ¤ 3 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 und 
4 SŠchsLKrO geltend gemacht worden, so kann auch 
nach dem Ablauf der in ¤ 3 Abs. 5 Satz 1 SŠchsLKrO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen.

Hinweis:
Die Satzung Ÿber die Erhebung von Abfallent-
sorgungsgebŸhren im Landkreis Mittelsachsen �  
AbfallgebŸhrensatzung (Ags) wird am 6. Novem-
ber im Mittelsachsenkurier veršffentlicht. Beide 
Satzungen kšnnen im Internet unter www.ekm-
mittelsachsen.de nachgelesen werden.

Amtliche Bek�nntm�chungen.
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Die 40. Verbandsversammlung des Rettungszweck-
verbandes der Versorgungsbereiche Landkreis Leip-
zig und Region Dšbeln (Landkreis Mittelsachsen) 
fasste in ihrer am 02.09.2013 stattgefundenen šf-
fentlichen Sitzung folgende BeschlŸsse: 

1.) Beschluss-Nr. 244/2013 Ÿber die Feststellung 
des Jahresabschlusses 2012 und zum Umgang mit 
den Jahresfehlbetrag
GemŠ§ ¤ 19 Abs. 1 SŠchsisches Eigenbetriebsgesetz 
i. g. F. stellt die Verbandsversammlung fŸr das Wirt-
schaftsjahr 2012  folgenden Jahresabschluss fest: 
Feststellung des Jahresabschlusses
Bilanz
1.1 Bilanzsumme 6.269.887,72 �
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf
- das Anlagevermšgen 4.000.237,39 �
- das Umlaufvermšgen 2.248.013,45 �
- die Rechnungsabgrenzungsposten 21.636,88 �
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
- das Eigenkapital 918.373,60 �
- Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung 

des Sachanlagevermšgens  820.922,19 �
- Sonderposten aus der NutzungsŸberlassung
 von Anlagevermšgen  1.031.468,24 �
- RŸckstellungen 45.303,60 �
- Verbindlichkeiten  3.453.820,09 �
- Rechnungsabgrenzungsposten  0,00 �
GuV 
1.2 Jahresfehlbetrag - 311.572,04 �
1.2.1 Summe der ErtrŠge 13.387.613,52 �
1.2.2 Summe der Aufwendungen 13.699.185,56 �
Umgang mit dem Jahresfehlbetrag    
Der Jahresfehlbetrag  
in Hšhe von insgesamt   - 311.572,04� 
- entfŠllt auf den KostentrŠger Rettungs-
 dienst in Hšhe von insgesamt - 311.572,04 �
  mit Vortrag auf neue Rechnung  - 311.572,04 �

Grimma, 02.09.2013

Dr. Gerhard Gey
Verbandsvorsitzender

Mit Bericht vom 14.06.2013 Ÿber die PrŸfung des 
Lageberichts und des Jahresabschlusses fŸr das 
Wirtschaftsjahr 2012 des Rettungszweckverbandes 
wurde von der beauftragten BDO AG Wirtschafts-
prŸfungsgesellschaft Hamburg Ð Zweigniederlassung 
Leipzig - der uneingeschrŠnkte BestŠtigungsvermerk 
zur †bereinstimmung der Buch- und WirtschaftsfŸh-
rung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften 
und GrundsŠtze Ð wie folgt Ð erteilt:
ãBestŠtigungsvermerk des AbschlussprŸfers
Wir haben den Jahresabschluss Ð bestehend aus 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-
hang Ð unter Einbeziehung der BuchfŸhrung und 
den Lagebericht des Rettungszweckverbandes der 
Versorgungsbereiche Landkreis Leipzig und Region 
Dšbeln (Landkreis Mittelsachsen), Grimma, fŸr das 
Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2012 bis 31. De-
zember 2012 geprŸft. Die BuchfŸhrung und die Auf-
stellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, 
den ergŠnzenden landesrechtlichen Vorschriften 
und den ergŠnzenden Bestimmungen der Verbands-
satzung liegen in der Verantwortung der gesetz-

lichen Vertreter des Rettungszweckverbandes. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgefŸhrten PrŸfung eine Beurteilung Ÿber 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
fŸhrung und Ÿber den Lagebericht abzugeben. Wir 
haben unsere JahresabschlussprŸfung nach ¤ 317 
HGB und ¤ 18 SŠchsEigBG unter Beachtung der vom 
Institut der WirtschaftsprŸfer (IDW) festgestellten 
deutschen GrundsŠtze ordnungsmŠ§iger Abschluss-
prŸfung vorgenommen. Danach ist die PrŸfung so 
zu planen und durchzufŸhren, dass Unrichtigkeiten 
und Verstš§e, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sŠtze ordnungsmŠ§iger BuchfŸhrung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermšgens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der PrŸfungshandlungen werden die 
Kenntnisse Ÿber die GeschŠftstŠtigkeit und Ÿber das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Rettungs-
zweckverbandes sowie die Erwartungen Ÿber mšgli-
che Fehler berŸcksichtigt. Im Rahmen der PrŸfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
fŸr die Angabe in BuchfŸhrung, Jahresabschluss und 
Lagebericht Ÿberwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die PrŸfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten BilanzierungsgrundsŠtze und der 
wesentlichen EinschŠtzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die WŸrdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere PrŸfung eine hin-
reichend sichere Grundlage fŸr unsere Beurteilung 
bildet. Unsere PrŸfung hat zu keinen Einwendungen 
gefŸhrt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der PrŸfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften, den ergŠnzenden landesrechtlichen 
Vorschriften und den ergŠnzenden Bestimmungen 
der Verbandssatzung und vermittelt unter Beach-
tung der GrundsŠtze ordnungsmŠ§iger BuchfŸhrung 
ein den tatsŠchlichen VerhŠltnissen entsprechendes 
Bild der Vermšgens-, Finanz- und Ertragslage des 
Rettungszweckverbandes. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ret-
tungszweckverbandes und stellt die Chancen und 
Risiken der zukŸnftigen Entwicklung zutreffend dar.
Den vorstehenden Bericht Ÿber die PrŸfung des 
Jahresabschlusses sowie des Lageberichts fŸr das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. 
Dezember 2012 des Rettungszweckverbandes der 
Versorgungsbereiche Landkreis Leipzig und Region 
Dšbeln (Landkreis Mittelsachsen), Grimma, haben 
wir in †bereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den deutschen GrundsŠtzen ordnungs-
mŠ§iger Berichterstattung bei AbschlussprŸfungen 
erstattet.

Leipzig, 14. Juli 2012
BDO AG
WirtschaftsprŸfungsgesellschaft 
Dr. Hammer  ppa. Funk
WirtschaftsprŸferin WirtschaftsprŸferÒ

2.) Beschluss-Nr. 245/2013 Ÿber die  Entlastung 
der GeschŠftsfŸhrung zum Wirtschaftsjahr 2012 

Die Entlastung der GeschŠftsfŸhrung gemŠ§ ¤ 19 
Abs. 1 Nr. 2 SŠchsEigBG i. g. F.  zum Jahresabschluss 
2012 wird erteilt

Grimma, 02.09.2013

Dr. Gerhard Gey
Verbandsvorsitzender

3.) Beschluss-Nr. 251/2013 Ÿber die Satzung zur 
8. €nderung der Satzung Ÿber die Erhebung von 
BenutzungsgebŸhren fŸr den Rettungsdienst 
nach ¤ 2 Absatz 2 SŠchsBRKG i. g. F. fŸr Benutzer 
nach ¤ 32 Absatz 5 Satz 2 SŠchsBRKG i. g. F. im 
Rettungszweckverband der Versorgungsbereiche 
Landkreis Leipzig und Dšbeln (Landkreis Mittel-
sachsen) Ð 8. €nderung der BenutzungsgebŸhren-
satzung Ð ab 01.01.201 4 

Die Satzung - in der Fassung die Satzung zur 7. €n-
derung der Satzung Ÿber die Erhebung von Benut-
zungsgebŸhren fŸr den Rettungsdienst Ð Beschluss 
Nummer 242/2012 vom 03.09.2012  - Ÿber die 
Erhebung von BenutzungsgebŸhren fŸr den Ret-
tungsdienst nach ¤ 2 Absatz 2 fŸr Benutzer nach ¤ 
32 Absatz 5 Satz 2 des SŠchsischen Gesetzes Ÿber 
die Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdiens-
tes und Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen 
(SŠchsBRKG) i. g. F.  wird in Verbindung mit ¤ 3 der 
Landkreisordnung fŸr den Freistaat Sachsen (SŠchsL-
KrO) vom 19.Juli 1993 (GVBl. S. 577) geŠndert durch 
Gesetze vom 19. April 1994 (GVBl. S. 773), vom 14. 
Dezember 1995 (GVBl. S. 414), vom 20. Februar 
1997 (GVBl. S. 105), vom 28. Juni 2001 (GVBl. S. 
426), vom 14. Februar 2002 (GVBl. S. 86), vom 6. 
Juni 2002 (GVBl. S. 168), vom 04. MŠrz 2003 (GVBl. 
S. 49), vom 05. Mai 2004 (GVBl. S. 148), vom 11.  Mai 
2005 (GVBl. S. 155), vom 07. November 2007 (GVBl. 
S. 478), vom 29. Januar 2008 (GVBl. S. 102) und in 
Verbindung mit ¤¤ 9 bis 16 des SŠchsischen Kommu-
nalabgabengesetzes (SŠchsKAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. August 2004 (SŠchsGVBl. 
S. 418, ber. 2005 S. 306) geŠndert durch Gesetze 
vom 14. Juli 2005 (GVBl. S. 167), vom 7. November 
2007 (GVBl. S. 478) wird durch Beschluss der Ver-
bandsversammlung wie folgt geŠndert: 

¤ 1
8. €nderung der Satzung Ÿber die Erhebung von Be-
nutzungsgebŸhren fŸr den Rettungsdienst nach ¤ 2 
Absatz 2 SŠchsBRKG i. g. F. fŸr Benutzer nach ¤ 32 
Absatz 5 Satz 2 SŠchsBRKG i. g. F. im Rettungszweck-
verband der Versorgungsbereiche Landkreis Leipzig 
und Dšbeln (Landkreis Mittelsachsen) Ð Rechtsnach-
folger des Rettungszweckverbandes der Landkreise 
Dšbeln, Leipziger Land und des Muldentalkreises 
-  8. €nderung der BenutzungsgebŸhrensatzung - 

Der ¤ 4 wird gestrichen und ersetzt durch: 
¤ 4 BenutzungsgebŸhrensatz

FŸr die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes er-
hebt der Rettungszweckeverband BenutzungsgebŸh-
ren fŸr die 
- Inanspruchnahme des 
 Notarzteinsatzfahrzeuges 106,10 EURO, 
- Inanspruchnahme des 
 Rettungstransportwagens 285,50 EURO, 

- Inanspruchnahme des 
 Krankentransportwagens 103,00 EURO 
 ab Besetzt-km 151 zzgl. 2,90 EURO/km.

¤ 2 Inkrafttreten
Die 8. €nderung der BenutzungsgebŸhrensatzung 
tritt am 01.01.2014 in Kraft.

Grimma, 02.09.2013

Dr. Gerhard Gey
Verbandsvorsitzender

Hinweis nach ¤ 3 Abs. 5 SŠchsLKrO:
Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- 
und Formvorschriften zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gŸltig zustande gekommen. Dies gilt 
nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehler-

haft erfolgt ist, 
2. Vorschriften Ÿber die …ffentlichkeit der Sitzun-

gen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind,

3. der Landrat/Verbandsvorsitzende dem Beschluss 
nach ¤ 48 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a)  die Rechtsaufsichtsbehšrde den Beschluss be-

anstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Form-

vorschrift gegenŸber dem Landkreis unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begrŸnden soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. 
Die SŠtze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei 
der Bekanntmachung der Satzung auf die Vorausset-
zungen fŸr die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechts-
folgen hingewiesen worden ist. 

GemŠ§ ¤ 3 Absatz 4 SŠchsLKO i. V. mit ¤ 18 der 
Satzung des Rettungszweckverbandes der Versor-
gungsbereiche Landkreis Leipzig und Region Dš-
beln (Landkreis Mittelsachsen) in gŸltiger Fassung 
werden die vorstehenden BeschlŸsse 1.) bis 3.) 
hiermit šffentlich bekannt gegeben. Sie liegen ab 
dem Tage nach der šffentlichen Bekanntmachung 
an sieben Arbeitstagen vom 04.11. bis einschlie§lich 
12.11.2013 wŠhrend der regelmŠ§igen Dienstzeiten 
montags, mittwochs, donnerstags  
 von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
dienstags   von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
freitags  von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
in der GeschŠftsstelle des Rettungszweckverbandes 
der Versorgungsbereiche Landkreis Leipzig und Regi-
on Dšbeln (Landkreis Mittelsachsen), Heinrich-Zille-
Stra§e 3 in 04668 Grimma šffentlich aus. 

Grimma, 09.10.2013

Dr. Gerhard Gey
Verbandsvorsitzender

Ö� entliche Bek�nntm�chungen des Rettungszweckverb�ndes der Versorgungsbereiche L�ndkreis Leipzig und Region 
Döbeln (L�ndkreis �ittels�chsen) zu den Beschlüssen der 40. Verb�ndsvers�mmlung vom 02.09.2013

Das Landratsamt Mittelsachsen als untere Vermes-
sungsbehšrde hat Daten des Liegenschaftskatasters 
geŠndert:

Betroffene FlurstŸcke
Gemarkung Zethau (2034): 307/3, 319c, 321, 328/1, 
336/3, 343/1, 344, 350/1, 351, 354f, 356/1, 357/2, 
359/1, 370, 371/1, 372, 1259/1

Art der €nderung
1.  Bildung von FlurstŸcken
2. €nderung von Daten Ÿber Grenzen eines FlurstŸcks
3. €nderung der Angabe der FlŠchengrš§e
4. €nderung der Angabe der Lagebezeichnung
5. €nderung der Angaben zur Nutzung
6. €nderung des GebŠudenachweises  
Allen Betroffenen wird die €nderung der Daten des 

Liegenschaftskatasters durch Offenlegung bekannt 
gemacht. Die ErmŠchtigung zur Bekanntgabe auf 
diesem Wege ergibt sich aus ¤ 14 Abs. 6 SŠchsVerm-
KatG. Die untere Vermessungsbehšrde ist nach ¤ 2 
Abs. 3 des SŠchsVermKatG fŸr die FortfŸhrung der 
Daten des Liegenschaftskatasters zustŠndig. Der €n-
derung der Daten des Liegenschaftskatasters liegen 
die Vorschriften des ¤ 14 SŠchsVermKatG zugrunde.
Die Unterlagen liegen ab dem 24.10.2013 bis zum 
23.11.2013 in der GeschŠftsstelle des Referates Ver-
messung und Gutachterstelle, Stra§e des Friedens 9 
a, GebŠude 2, 04720 Dšbeln in der Zeit
Mo. 09:00 Ð 12:00 Uhr
Di. 09:00 Ð 12:00 Uhr und 13:00 Ð 18:00 Uhr 
Mi. nach Vereinbarung
Do. 09:00 Ð 12:00 Uhr und 13:00 Ð 18:00 Uhr 
Fr. 09:00 Ð 12:00 Uhr 

zur Einsichtnahme bereit. Nach ¤ 14 Abs. 6 Satz 5 
SŠchsVermKatG gilt die €nderung der Daten des Lie-
genschaftskatasters 7 Tage nach Ablauf der Offenle-
gungsfrist als bekannt gegeben. 
FŸr Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer 
GeschŠftsstelle wŠhrend der …ffnungszeiten zur 
VerfŸgung. Sie haben in der GeschŠftsstelle auch die 
Mšglichkeit, weitere Unterlagen zu den €nderungen 
einzusehen.

 Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Bildung von FlurstŸcken und die €nderung von 
Daten Ÿber Grenzen eines FlurstŸcks stellen Verwal-
tungsakte dar, gegen die Sie innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen kšnnen. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Landratsamt Mittelsachsen, Frauenstei-

ner Stra§e 43, 09599 Freiberg (Hausanschrift: Abt. 
Kreisentwicklung und Bauen, Ref. Vermessung und 
Gutachterstelle, Stra§e des Friedens 9a, Geb. 2, 
04720 Dšbeln) zu erheben.

Dšbeln, den 09.10.2013

gez. Lindner-Klein
Referatsleiterin

1 Gesetz Ÿber das amtliche Vermessungswesen und 
das Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen  
(SŠchsisches Vermessungs- und Katastergesetz - 
SŠchsVermKatG) vom 29. Januar 2008 (SŠchsGVBl. 
S. 148), zuletzt geŠndert durch Gesetz vom 19. Juni 
2013 (SŠchsGVBl. S. 482).

O� enlegung der Änderung von D�ten des Liegensch�ftsk�t�sters n�ch § 14 Abs. 6 S�chsisches Vermessungs- und 
K�t�stergesetz 1 (S�chsVermK�tG)

GemŠ§ ¤ 10 Abs. 2 des Ges etzes Ÿber das Berufsrecht 
und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk 
(Schornsteinfeger-Handwerksgesetz Ð SchfHwG) in 
der derzeit geltenden Fassung gibt die Landesdi-
rektion Sachsen nachfolgende Bestellung als bevoll-
mŠchtigten Bezirksschornsteinfeger bekannt:
Mit Wirkung vom 1. November 2013 wird Herr 
Schornsteinfegermeister Dirk Ršhnert als bevoll-

mŠchtigter Bezirksschornsteinfeger fŸr den Kehrbe-
zirk Mittweida Ð 82/01 bestellt. 
Der Kehrbezirk Mittweida Ð 82/01 umfasst Stra-
§enzŸge der Stadt Hainichen mit den Stadtteilen 
Bockendorf, Cunnersdorf, Eulendorf, Riechberg, 
Falkenau und Gersdorf, den Gemeinden Oberschšna 
Ortsteil BrŠunsdorf, Gro§schirma Ortsteil Seifers-
dorf sowie der Gemeinde Striegistal mit dem Orts-

teil Mobendorf. Die Bestellung zum bevollmŠchtig-
ten Bezirksschornsteinfeger ist gemŠ§ ¤ 10 Abs. 1 
Satz 1 SchfHwG auf sieben Jahre befristet und endet 
daher mit Ablauf des 31.10.2020. 
Der Betriebssitz des bevollmŠchtigten Bezirksschorn-
steinfegers Dirk Ršhnert beÞ ndet sich bis zum 30. No-
vember 2013 in der Dantestra§e 22, 09127 Chemnitz 
und ab dem 1. Dezember 2013 in der Walter-Meusel-

Stra§e 13, 09114 Chemnitz, Tel. 01523/ 3727094, E-
Mail: info@schornsteinfeger-roehnert.de. 

Chemnitz, den 8. Oktober 2013  
Landesdirektion Sachsen

gez. Thomas Leistner
Regierungsamtsinspektor

Bek�nntm�chung der L�ndesdirektion S�chsen über die ö� entliche Bestellung eines bevollm�chtigten 
Bezirksschornsteinfegers vom 8. Oktober 2013

Amtliche Bek�nntm�chungen.
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Nur noch 1x warten
mit der Fernüberwachungs-
technologie von click+clean ®1

Fa. Pumpen Veit
Hainichener Str. 37 • 09569 Oederan • �  037292 5000 • Fax: 50055 • www.pumpenveit.de • info@pumpenveit.de

Spezialist für
Pumpen- und Abwassertechnik
Zerti� ziertes Fachunternehmen für Kleinkläranlagen

S i li fü

1) Die Nutzung der Fernwartung click+clean® setzt einen Mobilfunk-
Empfang sowie eine nachrüstfähige WSB® clean Kläranlage voraus.43_489420_13
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Vortr�ge zur             
Herzschw�che
Früher stand man der Herzschwä-
che fast hil”  os gegenüber. In-
zwischen sind große Fortschritte 
erzielt worden und die Therapie-
möglichkeiten sind vielfältig. Al-
lerdings ist es ein großes Problem, 
dass die Betroffenen die Herz-
schwäche und die damit verbunde-

43_489448_13
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Qualität aus Meisterhand zum fairen Preis                 

nen Beschwerden, wie Leistungs-
abfall, Atemnot, geschwollene 
Beine, oft als altersbedingt resig-
niert hinnehmen und gar nicht da-
rauf kommen, dass dagegen etwas 
getan werden kann. Gemeinsam 
mit der Deutschen Herzstiftung 
will die Arbeitsgemeinschaft für 
Gesundheitsförderung im Land-
kreis Mittelsachsen (AGF) über die 
Prävention, Diagnostik und Thera-
pie der Herzinsuf“ zienz informie-
ren. Zum Thema ŒDas schwache 
Herz … Diagnose und Therapie der 
Herzinsuf“ zienz heute• “  nden 
nachfolgende Vorträge statt. Der 
Eintritt ist frei.

€ Mittwoch, 6. Novembe r, 15:00 
Uhr, im Rathaus Waldheim, 
Ratssaal, 04736 Waldheim, 
Niedermarkt 1. Referentin: Dr. 
med. Jenny Gärtner

€ Samstag, 16. November , 09:00 
bis 14:00 Uhr, in der HELIOS 
Klinik Leisnig, Haus A, 04703 
Leisnig, Colditzer Straße 48, 
Vorträge und Aktionen rund um 
das Thema Herz, Referent: ChA 
Dr. med. Wolfgang Krahwinkel 

€ Dienstag, 26. November , 14:00 
Uhr, Klinikum Döbeln GmbH, 
Konferenzraum, 04720 Döbeln, 
Sörmitzer Straße 10, Referent: 
OA Dr. med. Michael Kaduk

��turschutzk�lender 
erschienen
Das Landratsamt Mittelsachsen 
hat das vierte Mal den Kalender 
ŒNaturschätze in Mittelsachsen• 
herausgegeben. Die zwölf Ka-
lenderblätter des Jahres 2014 
enthalten Interessantes und Wis-
senswertes über Flora, Fauna 
und besondere Landschaften des 
Landkreises Mittelsachsen in Wort 
und Bild vorgestellt. Die Autoren 
sind überwiegend vom Landkreis 
bestellte ehrenamtliche Natur-
schützer, die ihre Bilder und 
Fachinformationen der Redaktion 
unentgeltlich zur Verfügung stell-
ten. Der Bezug des Kalenders ist 
gegen eine Schutzgebühr in Höhe 
von 2,50 Euro möglich und kann 
unter nachfolgendem Kontakt ab-
gestimmt werden.

Kontakt:
 Referat Naturschutz 
und Landwirtschaft

Manuela Zieger
Tel. 03731 799-4160

E-Mail manuela.zieger@
landkreis-mittelsachsen
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